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Weiterstadt bietet jetzt eines der modernsten Zahnzentren im Rhein-Main-Gebiet

IHRE EXPERTEN FÜR ZAHNMEDIZIN UNTER EINEM DACH

ZahnExperten in Weiterstadt   Brunnenweg 7 ∙ 64331 Weiterstadt ∙ TEL 0 61 50 47 10

IMPLANTATE MIT 3D-PLANUNG

UNSER BEHANDLUNGSSPEKTRUM AUF EINEN BLICK:

∙ Ästhetische Zahnheilkunde
∙ Endodontie mit Mikroskop
∙ Entfernung der Weisheitszähne
∙  Funktionsdiagnostik/-therapie

von Kiefergelenkstörungen (CMD)
∙ Ganzheitliche Zahnmedizin

∙ Implantate mit 3D-Planung
∙ Knochenaufbau
∙ Laserbehandlung
∙ Parodontologie
∙ Prophylaxe
∙ Vollnarkose
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Unsere Angebote und unseren Mittagstisch fi nden 
Sie unter: www.metzgerei-marienhof.de

Sie suchen noch schnell Möbel?
Wir liefern schneller.

Preiswerte Marken-
möbel auf 4000 m2

Kostenlose Lieferung
in ganz Deutschland

Das freundliche 
Markenmöbelhaus

am Wasserturm
in Groß-Gerau

am Wasserturm
in Groß-Gerau

Von der Natur empfohlen.

u.v.m.

Möbel Heidenreich GmbH ● Sudetenstraße 11 ● 64521 Groß-Gerau ● www.moebel-heidenreich.de 

Persönliche Beratung und 
individuelle Planung

(Symbolfotos)

+++ Viele Möbel kurzfristig verfügbar +++

Infos zum Infos zum 
Kfz-AnkaufKfz-Ankauf >>>>
bieten Sie hier Ihr Auto anbieten Sie hier Ihr Auto an

49,80 Euro
www.koppsa lad .dewww.koppsa lad .de

Mehr Infos
Ausbildungsmesse im LOOP5 
mit vielen großen Firmen
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Mehr Grün
In Crumstadt sollen 
Sträucher gepflanzt werden
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Mehr Punkte
Die Lilien wollen an die 
Tabellenspitze in Liga Zwei
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Spende und werde

 ein Teil von uns.

seenotretter.de

#teamseenotretter
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Herdweg 6�–�8, Bessungen · Telefon 6�47�05 · www.willenbuecher.org
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BESTATTUNGS- 

           VORSORGE: 

DIE LETZTEN WÜNSCHE 

    SICHER GEREGELT.

✔ Grundpflege
✔ Behandlungspflege

✔ Hauswirtschaftliche Versorgung

✔ Betreuung und Entlastung

✔ Beratung
✔ Vermittlung

P�egedienst Conny Schwärzel GmbH

Riedstraße 2, 64295 Darmstadt, Tel. 06151 783065, Fax 782372

Bürozeiten: Montag – Freitag von 9 –15 Uhr

Pflegehelferinnen gesucht!

Jens André Immobilien

Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH

Schützenstr. 8 · 64283 Darmstadt

Tel. +49 6151 1016769 · Darmstadt@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.com/darmstadt

Bei uns haben Sie Ihre persönlichen 

Ansprechpartner vor Ort

Unser Team für Ihre HAUS-Aufgaben!

Jens André
Immobilien
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH

Schützenstraße 8 · 64283 Darmstadt

Tel. +49 6151 1016769 · Darmstadt@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.com/darmstadt

Telefon 06 151 – 308 25 - 0

www.kleinsteuber-immobilien.de

Allen Kunden, Freunden 

und Bekannten unseres 

Hauses wünschen wir eine 

schöne Weihnachtszeit!

KÜCHENträume
Wir verwirklichen Ihren Küchentraum

Als Küchenspezialist mit über 45 Jahren Erfahrung wissen wir, auf was 

unsere Kunden Wert legen. Lebensraum Küche – wir nehmen Ihre Küche 

persönlich! Wir freuen uns auf Sie!

in Darmstadt – Büttelborn – Bischofsheim

Dreimal in Ihrer Nähe:

65474 Bischofsheim

Ringstraße 51–53 · Telefon 06144–79 79

64572 Büttelborn/Klein-Gerau

Am Seegraben 3 · Telefon 061 52–2125

64283 Darmstadt

Elisabethenstraße Telefon 061 51–2 42 22

www.kuechenhaus-unger.de
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Ideen – Erfahrung                     K o m p e t e n z

DARMSTADT – Der Covid-

19-Krisenstab der Wissen-

schaftsstadt Darmstadt hat 

sich in seiner außerordentli-

chen Sitzung vom Freitag, 

19. November 2021, mit der 

aktuell höchst beunruhigen-

den Entwicklung der Neuin-

fektionen und den nötigen 

Konsequenzen beschäftigt. 

Um die Zahl geimpfter Men-

schen zu steigern, wird die 

Wissenschaftsstadt Darmstadt 

zusammen mit dem Gesund-

heitsamt eine neue Impfstation 

in der Stadtmitte einrichten, die 

ab Ende kommender Woche zur 

Verfügung stehen und voraus-

sichtlich über die kommenden 

Monate hinweg geöffnet blei-

ben soll. Im Raum Copernikum 

des Darmstadiums, direkt zu 

erreichen über die Erich-Ollen-

hauer-Promenade, werden 

dann zwei Impfteams pro Tag 

bis zu vierhundert Menschen 

immunisieren können.

„Das ist eine pragmatische Lö-

sung, mit der wir ein gutes An-

gebot für alle Bürgerinnen und 

Bürger schaffen, sowohl mit 

der Auffrischungsimpfung als 

auch mit Erst- und Zweitimp-

fungen für alle jene, die sich 

noch nicht haben immunisie-

ren lassen“, betonte Oberbür-

germeister Jochen Partsch. 

„Die Zahlen der Erkrankten 

steigen auch in Darmstadt er-

kennbar an und setzen nicht 

zuletzt die Kliniken und die 

dort Arbeitenden unter Druck 

– mit der deutlichen Erweite-

rung des Impfangebots steu-

ern wir dagegen.“

Weitere Einschränkungen seit 

vergangenem Freitag für den 

Darmstädter Weihnachtsmarkt.

Im umzäunten Bereich auf dem 

Friedensplatz gilt nun 2G – es 

kommen also nur Geimpfte und 

Genesene hinein. Außerdem 

wird die Gästezahl begrenzt; 

eine Zugangsampel gibt Aus-

kunft, für wie viele Menschen 

der Einlass möglich ist. Laut 

Auskunft der Stadtpolizei hal-

ten sich seit der Verschärfung 

der Regeln am Mittwoch die 

meisten Besuchenden an die 

Maskenp� icht und die Ab-

standsregel; dennoch musste 

der Bereich wegen großen Zu-

stroms immer wieder kurzfris-

tig gesperrt werden.  (ps) 

Krisenstab zur Covid-19-Pandemie 

WEIHNACHTSMARKT. Im umzäunten Bereich am Friedensplatz gilt die 2G-Regel. (Zum Bericht) (Foto: Ralf Hellriegel)

Der vollelektrische

Kia EV6.
Inspiration für deine Sinne.

Kia EV6 GT-line
77,4-kWh-Batterie RWD

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Bei Inspiration geht es um weit mehr als Ideen: sich

zu bewegen, Neues zu erfahren und so die Sinne mit

neuen Eindrücken anzuregen. Deshalb haben wir

den neuen Kia EV6 entwickelt: Dank seiner Reich­

weite von bis zu 528 km¹ und der beeindruckenden

Fähigkeit, von 10 % auf 80 % in ca. 18 Minuten zu

laden², erlebst du mehr von der Welt. Lass dich bei

einer Probefahrt inspirieren.

Kia EV6 GT-line 77,4-kWh-Batterie RWD (Elektro­

motor/Reduktionsgetriebe); 168 kW (229 PS):

Stromverbrauch kombiniert 16,5 kWh/100 km; CO2-

Emission kombiniert 0 g/km. Effizienzklasse A+++.3

Reichweite gewichtet, max. 528 km.¹ Reichweite

Citymodus, max. 740 km.¹

Häusler Automobile GmbH

Heidelberger Str. 191 | 64285 Darmstadt

Tel.: 06151 / 951090 | kia-haeusler-darmstadt.de

1 Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Mess­

verfahren ermittelt. Die individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit,

Außentemperatur, Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher

haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite und können diese

u. U. reduzieren.

2 Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss für den

EV6 ein 800-Volt-Elektrofahrzeug-Ladegerät verwendet werden, das

mindestens 350 kW Strom liefert. Die tatsächliche Ladegeschwindig­

keit und Ladezeit kann von der Batterietemperatur und den äußeren

Witterungsbedingungen beeinflusst werden.

3 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind

nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs­

zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
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Ab sofort auch in

    Darmstadt-Nord!
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tuell höchst beunruhigenden 

Entwicklung der Neuinfekti-
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sung, mit der wir ein gutes An-
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der Auffrischungsimpfung als 

auch mit Erst- und Zweitimp-

fungen für alle jene, die sich 
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ren lassen“, betonte Oberbür-

germeister Jochen Partsch. 
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– mit der deutlichen Erweite-

rung des Impfangebots steu-
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vergangenem Freitag für den 

Darmstädter Weihnachtsmarkt.

Im umzäunten Bereich auf dem 

Friedensplatz gilt nun 2G – es 

kommen also nur Geimpfte und 

Genesene hinein. Außerdem 

wird die Gästezahl begrenzt; 

eine Zugangsampel gibt Aus-

kunft, für wie viele Menschen 

der Einlass möglich ist. Laut 

Auskunft der Stadtpolizei hal-

ten sich seit der Verschärfung 

der Regeln am Mittwoch die 

meisten Besuchenden an die 

Maskenp� icht und die Ab-

standsregel; dennoch musste 

der Bereich wegen großen Zu-
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WEIHNACHTSMARKT. Im umzäunten Bereich am Friedensplatz gilt die 2G-Regel. (Zum Bericht)

(Foto: Ralf Hellriegel)

DARMSTADT – Angesichts der 

stark steigenden Covid-19-In-

fektionszahlen hat die Wis-

senschaftsstadt Darmstadt 

für den Weihnachtsmarkt 

neue Regeln erlassen. 

In den Gastronomiebereichen 

auf dem Friedensplatz und auf 

dem Luisenplatz gilt ab sofort 

auf der gesamten Gastro� äche 

Maskenp� icht. Nur zum Verzehr 

an den Tischen darf die Maske 

abgenommen werden. An den 

Ständen der Weihnachtsmarkt-

händler auf dem Marktplatz ist 

weiterhin in Gedränge-Situatio-

nen und in Warteschlangen das 

Tragen eines Mund- und Nasen-

schutzes (medizinische Maske 

oder FFP-2-Maske) verp� ich-

tend. Zudem wurde der Frie-

densplatz eingezäunt; ab 17 Uhr 

gibt es Zugangskontrollen. In 

den vergangenen Tagen hatte es 

in Teilen des Weihnachtsmarkts, 

namentlich auf dem Friedens-

platz, in den Abendstunden zu-

nehmend Gedränge gegeben; 

Abstandsgebote wurden nicht 

eingehalten, Masken nicht ge-

tragen – so meldete es die Stadt-

polizei. Daher wurde der Frie-

densplatz eingezäunt. Täglich 

ab 17 Uhr wird die Personenzahl 

auf dem Gelände kontrolliert 

und der Platz gegebenenfalls 

zeitweise gesperrt. 

Oberbürgermeister Jochen 

Partsch: „Wir be� nden uns in 

einer besorgniserregenden 

Phase der Pandemie. Dennoch 

möchten wir den Darmstädte-

rinnen und Darmstädtern die 

Möglichkeit geben, ein wenig 

Vorweihnachtsstimmung zu er-

leben. Wir gestalten unseren 

Weihnachtsmarkt so sicher wie 

möglich. Dies erfordert es, dass 

wir uns alle an die gültigen Re-

geln halten. Dann kann der 

Weihnachtsmarkt ein Lichtblick 

in diesen Tagen sein. Daher bitte 

ich Sie weiterhin, Vorsicht und 

Rücksicht walten zu lassen.“

Aktuelle Informationen zum 

Weihnachtsmarkt auf www.

darmstadt-tourismus.de/weih-

nachten sowie www.facebook.

com/weihnachtenindarmstadt

Neue Regeln für den Weihnachtsmarkt – Maskenp� icht in den Gastronomiebereichen
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neuen Eindrücken anzuregen. Deshalb haben wir

den neuen Kia EV6 entwickelt: Dank seiner Reich­

weite von bis zu 528 km¹ und der beeindruckenden

Fähigkeit, von 10 % auf 80 % in ca. 18 Minuten zu
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64331 Weiterstadt •  TEL 06150 - 4710

www.ZahnExperten-Weiterstadt.de

Dachdeckermeister Frank Oehme GmbH 

Schützenstr. 13 
64521 Groß-Gerau 

Tel. 06152/39905 

Fax 06152/7086 

www.dachdeckermeister-oehme.de 

Februar 2014 

Dacharbeiten 

Dachspenglerei 

Flachdachsanierung 

Fassadenbekleidung 

Reparaturen 

Gerüstbau

Dacharbeiten

            Dachspenglerei

         Flachdachsanierung

      Fassadenbekleidung

   Reparaturen

Gerüstbau

Schützenstr. 13

64521 Groß-Gerau

Tel. 0 61 52 / 3 99 05

Fax 0 61 52 / 70 88

www.dachdeckermeister-oehme.de

Riesige Fliesenauswahl

Stockstadt/Rh.

Gerhard-Hauptmann-Str. 1  

Tel.: 0 61 58 - 8 43 78

www.fliesen-boettiger.de 

iGerauer Rundbl   ck
WÖCHENTLICHE

GRATISZEITUNG

Eines der Mitteilungsorgane der Kreisstadt Groß-Gerau
WÖCHENTLICHE  

GRATISZEITUNG

Forschen
Die Kita Pfiffikus erhält eine 

Auszeichnung
Seite 11

Information
Amtliche Bekanntmachungen 

der Kreisstadt Groß-Gerau
Seite 2 

www.Zahnexperten-Weiterstadt.de

Weiterstadt bietet jetzt eines der modernsten Zahnzentren im Rhein-Main-Gebiet

IHRE EXPERTEN FÜR ZAHNMEDIZIN UNTER EINEM DACH

ZahnExperten in Weiterstadt  Brunnenweg 7 ∙ 64331 Weiterstadt ∙ TEL 06150 4710

IMPLANTATE MIT

3D-PLANUNG

UNSER BEHANDLUNGSSPEKTRUM AUF EINEN BLICK:

∙ Ästhetische Zahnheilkunde

∙ Endodontie mit Mikroskop

∙ Entfernung der Weisheitszähne

∙  Funktionsdiagnostik/-therapie

von Kiefergelenkstörungen (CMD)

∙ Ganzheitliche Zahnmedizin

∙ Implantate mit 3D-Planung

∙ Knochenaufbau

∙ Laserbehandlung

∙ Parodontologie

∙ Prophylaxe

∙ Vollnarkose

Treffen
Luca Pfeiffer schießt für die 

Lilien Tore am Fließband
Seite 4

11. Jahrgang | KW 47
www.gerauer-rundblick.de

27. November 2021

Ihre Partnerin 

für erfolgreiche 

Werbung:

Angelika 
Giesche

06155/8774545

KÜCHENträume
Wir verwirklichen Ihren Küchentraum

Als Küchenspezialist mit über 45 Jahren Erfahrung wissen wir, auf was 

unsere Kunden Wert legen. Lebensraum Küche – wir nehmen Ihre Küche 

persönlich! Wir freuen uns auf Sie!
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Elisabethenstraße Telefon 061 51–2 42 22

www.kuechenhaus-unger.de
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www.kuechenhaus-unger.de

Ideen – Erfahrung  K o m p e t e n z

Infos zum 

Kfz-Ankauf >>

bieten Sie hier Ihr Auto an

Unsere Angebote und unseren Mittagstisch fi nden 

Sie unter: www.metzgerei-marienhof.de

Interesse geweckt? 

Dann bewirb dich 

Montag-Freitag per 

Telefon: 06104 - 49 700 oder per 

Mail: info@egro-direktwerbung.de

inkl. Vertrag:
Telefon & SMS 

Flat, 15 GB LTE 

Hightspeed-
Datenvolumen 

im neuen 5G Netz

Lohn + 
iPhone 11

Austräger gesucht!

Du bist 

zwischen 

13 und 17 

Jahren alt?

Dann Bewirb 

dich jetzt !

Streicheln
Riesenbaby Tina sucht 

Familienanschluss
Seite 5

Mobile Impfteams wechseln Standort

Größeres Angebot im Helvetia Parc

Kreis Groß-Gerau – Bei 

den mobilen Impfteams 

des Kreises stand ein Orts-

wechsel an: Seit vergan-

genem Samstag wird in 

Groß-Gerau nicht mehr 

am Landratsamt gegen Co-

vid-19 geimpft, sondern 

auf dem Gelände des Hel-

vetia Parcs. 

Dort wird zunächst sams-

tags und sonntags jeweils 

von 10.30 bis 17.30 Uhr ge-

impft sowie mittwochs von 

9.30 bis 16.30 Uhr. Zusätz-

lich gibt es weitere Impfan-

gebote der mobilen Teams 

in anderen Orten des Kreises 

Groß-Gerau. Welche Termi-

ne in naher Zukunft anste-

hen, wird regelmäßig auf 

der Internetseite des Kreises 

unter www.kreisgg.de ver-

öffentlicht.

„Wir sind froh, dass wir im 

Helvetia Parc gut geeigne-

te Räume für das Impfen 

in Groß-Gerau gefunden 

haben und danken dem 

Center-Management für 

sein Entgegenkommen“, 

sagt Joachim Hammann von 

der Stabsstelle Corona des 

Kreises. Im nun genutzten 

Gebäude gibt es geschütz-

te Wartezonen. Jedes Team 

kann in drei Kabinen impfen, 

so dass mehr Impfungen als 

bislang möglich sein wer-

den. Nur Besuchertoiletten 

gibt es nicht, ergänzt Apo-

theker Fritz Klink vorsorglich.

Zur Impfung – für die man 

keinen Termin ausmachen 

muss – mitgebracht wer-

den sollten: Personalaus-

weis, Impfpass (falls zur 

Hand), Versichertenkarte 

(nicht zwingend erforder-

lich, erleichtert jedoch die 

Erfassung der persönlichen 

Daten). COVID-Genesene 

sollten PCR-Befund oder 

Genesenen-Nachweis dabei-

haben. Weitere erforderliche 

Unterlagen werden vor Ort 

ausgegeben. Die Teams ver-

abreichen Erst-, Zweit- und 

Boosterimpfungen.

Es ist geplant, die Angebots-

zeiten im Helvetia Parc kurz-

fristig auszuweiten – sobald 

der beauftragte Dienstleis-

ter, die CoroVak UG, das 

dafür nötige Personal einge-

arbeitet hat. Dann wird dort 

jeden Tag geimpft werden. 

Auch im Nordkreis soll es 

möglichst bald weitere re-

gelmäßige Angebote der 

Impfteams geben.

„Das Interesse an Corona-

Impfungen steigt wieder 

deutlich an. Das ist gut so, 

denn unser Ziel ist es, die 

Impfquote nochmals deut-

lich zu erhöhen und damit 

auch den Gesundheits-

schutz der Bevölkerung“, 

sagt Dr. Angela Carstens, 

die Leiterin des Kreisge-

sundheitsamts. 

Der Öffentliche Gesund-

heitsdienst (ÖGD) ist bei der 

laufenden Impfkampagne 

allerdings nur ein Baustein 

von mehreren. Er unterstützt 

die Haus- und Betriebsärzte 

beim Kampf gegen die Pan-

demie. Arbeitsteilung ist das 

passende Stichwort dazu, 

nicht Konkurrenz. Schon 

gar nicht können die vom 

ÖGD beauftragten mobilen 

Teams das Ende September 

geschlossene Impfzentrum 

komplett ersetzen.

„Wir bitten um Verständnis, 

wenn wir an einer Stelle in 

der Warteschlange einen 

Schnitt machen müssen, 

weil wir aufgrund der Er-

fahrungswerte wissen, dass 

wir an diesem Tag dann 

keine weiteren Menschen 

mehr werden impfen kön-

nen“, sagt Arzt Mehmet 

Cakmak. Allerdings, so be-

tont er, haben die mobilen 

Teams schon jetzt mehrfach 

die angegebenen Impfzei-

ten um ein, zwei Stunden 

überzogen, um möglichst 

viele Menschen mit dem 

Impfschutz zu versorgen. 

Impfstoff jedenfalls ist aus-

reichend vorhanden.

Beim Impfen richten sich die 

mobilen Teams grundsätz-

lich nach den jeweils gel-

tenden Empfehlungen der 

(Fortsetzung Seite 2)

Zwei mobile Impfteams des Kreises werden 

am kommenden Wochenende erstmals im 

Helvetia Parc gegen Corona impfen. Hierfür 

stehen drei Impfkabinen zur Verfügung. Im 

Wartebereich im Inneren gibt es rund 50 

Plätze. 
Foto: Kreisverwaltung
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EBERSTADT – Die städtische 

Kindertagesstätte Thomas-

straße in Eberstadt wurde am 

19. November als ,Faire Kita‘ 

ausgezeichnet und ist damit 

die erste Kita in Darmstadt, 

die dieses Siegel erhält. Wei-

tere Kitas sollen auf dem Weg 

zur Fairen Kita folgen. 

Der Verein Rhein.Main.Fair e.V. 

treibt seit 2015 als Initiative den 

Prozess ,Faire Kita‘ voran, um 

Frankfurt RheinMain zu einer 

fairen und nachhaltigen Metro-

polregion zu machen. Seit 2016 

können sich Kindertagesstätten 

für ihr Engagement in der Um-

setzung von Themen des Globa-

len Lernens und des Fairen Han-

dels auszeichnen lassen. Ziel der 

Auszeichnung ist es, Bildung für 

nachhaltige Entwicklung und 

faire Beschaffung im Elementar-

bereich langfristig zu verankern. 

„Nachhaltige Entwicklung ist 

ein wichtiges Thema für die Zu-

kunft unserer Kinder – umso 

wichtiger, dass die Kita Thomas-

straße einen wichtigen Beitrag 

zur Sensibilisierung leistet“, er-

klärt Bürgermeisterin Barbara 

Akdeniz. „Globales Lernen und 

Nachhaltigkeit gehört zum All-

tag der Kinder in der Kinderta-

gesstätte Thomasstraße. Durch 

die direkte Lage der Einrichtung 

an den Streuobstwiesen neh-

men die Kinder den Lebens-

raum Natur sehr ernst. Zudem 

wird der Blick im Bereich Müll-

vermeidung geschärft. Spiele-

risch lernen die 99 Kinder im 

Alter von ein bis sechs Jahren, 

dass die verschiedenen Lebens-

mittel eine Herkunft haben und 

dass es einen Unterschied 

macht, was eingekauft wird. 

Auch die Bedingungen, un-

ter denen Lebensmittel nach 

Deutschland kommen, werden 

thematisiert. Die Kita versucht, 

soweit es möglich ist, Zucker, 

Kakao und Schokolade aus Fai-

rem Handel zu beziehen, regio-

nale Produkte vor Ort zu kaufen 

oder Obst und Gemüse selbst 

anzubauen und daraus Pro-

dukte herzustellen“, erläutert 

Akdeniz das Konzept der Kita.

Bei Themen des Globalen Ler-

nens wie beispielsweise ,Wie ist 

der Weg eines T-Shirts?‘ oder 

,Von der Kakaobohne zur Scho-

kolade‘ arbeitet die Kinder-

tagesstätte eng mit dem Welt-

laden Darmstadt zusammen. 

Kindgerechtes Philosophieren 

wird genutzt, um Kindern ei-

nen Einblick in die Lebenswelt 

anderer Menschen in anderen 

Ländern zu geben. Es gibt viele 

Regionen dieser Welt, in denen 

Kinder mitarbeiten, damit die 

Familie genug Geld zum Leben 

hat. Die Bedingungen, unter 

denen Waren wie Kleidung, 

Kaffee, Tee und Schokolade her-

gestellt werden, sind oft unge-

recht und � nden unter schlech-

ten Arbeitsbedingungen statt. 

Der Faire Handel unterstützt 

diese Menschen und will mehr 

Gerechtigkeit schaffen. 

„Die Auszeichnung der Kita 

Thomasstraße als Faire Kita 

schafft neue Möglichkeiten und 

Perspektiven – für die Quali� -

zierung der Fachkräfte in der 

Kita, für die Eltern und Kinder, 

die zu Themen des nachhalti-

gen und fairen Konsums sensi-

bilisiert werden. Ich freue mich 

sehr darüber, dass die Kita die-

sen nachhaltigen Bildungsas-

pekt stark macht und das 

Thema spielerisch an die Kinder 

heranträgt.“, so Bürgermeiste-

rin Barbara Akdeniz abschlie-

ßend. 
(ng)

zur Sensibilisierung leistet“, er-

klärt Bürgermeisterin Barbara 

Akdeniz. „Globales Lernen und 

Nachhaltigkeit gehört zum All-

tag der Kinder in der Kinderta-

gesstätte Thomasstraße. Durch 

die direkte Lage der Einrichtung 
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„Faire Kita“ Thomasstraße

FRAUENPOWER. Große Freude herrschte vergangene Woche 

in der Kita Thomasstraße in Eberstadt. Die städtische Kinder-

tagesstätte erhielt als erste in Darmstadt den Titel „Faire Kita“. 

Neben der Urkunde gab es einen großen Wasserspender von 

Mainova für die Kita. Darüber freuten sich (v.l.) Bürgermeis-

terin Barbara Akdeniz, das Führungsteam der Kita, Jessica 

Roth und Monique Monter, Umweltpädagogin Katrin Conzel-

mann-Stingl von Rhein.Main.Fair e.V. und die Leiterin des 

Jugendamtes Darmstadt, Imke Jung-Kroh. (Zum Bericht) 

(Foto: Ralf Hellriegel)
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DER EBERSTÄDTER WEIHNACHTSMARKT im Haus der Vereine, 

der an diesem Samstag (27.) eröffnet werden sollte, wird auf-

grund der aktuellen Lage durch die Corona-Pandemie nicht 

statt�nden. Dies hat die Wissenschaftsstadt Darmstadt in 

Abstimmung mit der Bezirksverwaltung Eberstadt kurzfristig 

entschieden. Dem hat sich der Kunstmarkt in der benachbar-

ten Geibelschen Schmiede des Eberstädter Bürgervereins 

angeschlossen. 
(Foto: Ralf Hellriegel)
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77,4-kWh-Batterie RWD
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Bei Inspiration geht es um weit mehr als Ideen: sich

zu bewegen, Neues zu erfahren und so die Sinne mit

neuen Eindrücken anzuregen. Deshalb haben wir

den neuen Kia EV6 entwickelt: Dank seiner Reich­

weite von bis zu 528 km¹ und der beeindruckenden

Fähigkeit, von 10 % auf 80 % in ca. 18 Minuten zu

laden², erlebst du mehr von der Welt. Lass dich bei

einer Probefahrt inspirieren.

Kia EV6 GT-line 77,4-kWh-Batterie RWD (Elektro­

motor/Reduktionsgetriebe); 168 kW (229 PS):

Stromverbrauch kombiniert 16,5 kWh/100 km; CO2-

Emission kombiniert 0 g/km. Effizienzklasse A+++.3

Reichweite gewichtet, max. 528 km.¹ Reichweite

Citymodus, max. 740 km.¹

Häusler Automobile GmbH

Heidelberger Str. 191 | 64285 Darmstadt

Tel.: 06151 / 951090 | kia-haeusler-darmstadt.de

1 Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Mess­

verfahren ermittelt. Die individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit,

Außentemperatur, Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher

haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite und können diese

u. U. reduzieren.

2 Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss für den

EV6 ein 800-Volt-Elektrofahrzeug-Ladegerät verwendet werden, das

mindestens 350 kW Strom liefert. Die tatsächliche Ladegeschwindig­

keit und Ladezeit kann von der Batterietemperatur und den äußeren

Witterungsbedingungen beeinflusst werden.

3 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind

nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs­

zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
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1. JahrgangZeitung für Pfungstadt · Seeheim-Jugenheim 

Alsbach-Hähnlein und Bickenbach

Wir sind schon lange weltweit vernetzt und teilen Ideen und 

Wissen mit lokalen Partnern. Damit arme und aus gegrenzte

Menschen in Würde leben können.

Wir teilen schon seit 1959.

Qualität seit 1998

• Außenputz

• Wärmedämmverbundsysteme

• Anstrich

• Rauputz, Maler-, Tapezier- und

Lackierarbeiten

• Laminat- und Vinylböden

• Trocknungsgeräteverleih

Tel. 06251/787811

64625 Bensheim

www.gaertner-verputz.de

Innungs- und Ausbildungsbetrieb VORAUSGESETZT, die Corona-Zahlen lassen es zu, � ndet am 

27. November der 1. Concordia Weihnachtsmarkt auf dem 

Vereinsgelände statt. Der bekannte Hobby- und Künstler-

markt wird hierbei ergänzt durch einen Glühwein- und 

Punschstand, sowie einem Bratwurstgrill, die im Freien auf-

gebaut werden. Für die kleinen Gäste wird der Mann mit dem 

roten Mantel erwartet. Die bunte Kuchenauswahl wird auch 

wieder zur Verfügung stehen und kann mit einem Tässchen 

Kaffee in der Vereinsgaststätte genossen werden. Es gilt die 

2 G Regel und für die Kinder bis 12 Jahren ist das Testheft 

P�icht. Der Zutritt für Aussteller, Helfer und Gäste ist nur mit 

Impf- oder Genesenennachweis und Vorzeigen des Personal-

ausweises möglich. Der Verein freut sich über viele Besucher.

1. Concordia Weihnachtsmarkt

• Kundenservice
• IT-Dienstleistungen

• VIDEO-Überwachung

• Gebäudesicherung -

Gebäudeüberwachung

• ELEKTRO-Geräte –
Verkauf + Reparatur

Ihr Fachb
etrieb vor

 Ort!

• Photovoltaik / Solaranlagen

• Altbau-Renovierung

• Kabelfernsehen
• Antennen/Satelliten-Anlagenbau

• Sprech-, Klingelanlagen

• ELEKTRO Beratung + Planung

• 24-Stunden-Notdienst

Ihr Fachbetrieb
für Elektroarbeiten

Schloßstraße 48 ∙ 64342 Seeheim-Jugenheim

Telefon 06257 / 84965 ∙ Fax 06257 / 969895

• Kundenservice
• IT-Dienstleistungen

• VIDEO-Überwachung

• Gebäudesicherung -

Gebäudeüberwachung

• ELEKTRO-Geräte –
Verkauf + Reparatur

Ihr Fachb
etrieb vor

 Ort!

• Photovoltaik / Solaranlagen

• Altbau-Renovierung

• Kabelfernsehen
• Antennen/Satelliten-Anlagenbau

• Sprech-, Klingelanlagen

• ELEKTRO Beratung + Planung

• 24-Stunden-Notdienst

Ihr Fachbetrieb
für Elektroarbeiten

Schloßstraße 48 ∙ 64342 Seeheim-Jugenheim

Telefon 06257 / 84965 ∙ Fax 06257 / 969895Schloßstraße 48 · 64342 Seeheim-Jugenheim

Telefon 06257 / 84965 · Fax 06257 / 969895

• Photovoltaik / Solaranlagen

• Altbau-Renovierung

• Neubau-Installationen

• Kabelfernsehen

• Antennen-/
Satelliten-Anlagenbau

• Sprech-, Klingelanlagen

• ELEKTRO Beratung + Planung

• 24-Stunden Notdienst

• Kundenservice

• IT-Dienstleistungen

• VIDEO-Überwachung

• Gebäudesicherung – 

Gebäudeüberwachung

• ELEKTRO-Geräte – 

Verkauf + Reparatur

Ihr 

Fachb
etrieb

 

vor O
rt!

Jens André Immobilien

Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH

Schützenstr. 8 · 64283 Darmstadt

Tel. +49 6151 1016769 · Darmstadt@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.com/darmstadt
Bei uns haben Sie Ihre persönlichen 

Ansprechpartner vor Ort

Unser Team für Ihre HAUS-Aufgaben!

Jens André
Immobilien
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH

Schützenstraße 8 · 64283 Darmstadt

Tel. +49 6151 1016769 · Darmstadt@engelvoelkers.com

www.engelvoelkers.com/darmstadt

Telefon 06 151 – 308 25 - 0

www.kleinsteuber-immobilien.de

Allen Kunden, Freunden 

und Bekannten unseres 

Hauses wünschen wir eine 

schöne Weihnachtszeit!

KÜCHENträume
Wir verwirklichen Ihren Küchentraum

Als Küchenspezialist mit über 45 Jahren Erfahrung wissen wir, auf was 

unsere Kunden Wert legen. Lebensraum Küche – wir nehmen Ihre Küche 

persönlich! Wir freuen uns auf Sie!

in Darmstadt – Büttelborn – Bischofsheim

Dreimal in Ihrer Nähe:

65474 Bischofsheim

Ringstraße 51–53 · Telefon 06144–79 79

64572 Büttelborn/Klein-Gerau

Am Seegraben 3 · Telefon 061 52–2125

64283 Darmstadt

Elisabethenstraße Telefon 061 51–2 42 22

www.kuechenhaus-unger.de

P

P

P

· 34 Zweimal in Ihrer Nähe:

64572 Büttelborn/Klein-Gerau

Am Seegraben 3 · Tel. 0 61 52–21 25

64283 Darmstadt
Elisabethenstr. 34 · Tel. 0 61 51–2 42 22

Parkplätze vorhanden.

www.kuechenhaus-unger.de

    

Ideen – Erfahrung  K o m p e t e n z

SEEHEIM – Kürzlich ehrte die 

Leichtathletikabteilung des 

TV Seeheim die Teilnehmer 

der zweiten Kinderleichtath-

letik-Woche 2021, die in der 

Woche vom 1. bis 10. Oktober 

2021 im Christian-Stock-Sta-

dion stattfand.  

Dieses Mal  konnten sich die 

Roten  Tiger der U10  trotz wid-

riger Wetterbedingungen über 

den ersten Platz freuen.  Team 

1 der Altersklasse U8 belegte 

Platz  zwei und das Team 2  

Platz sechs. In der Altersklasse 

U12 erreichten die Teams  Rang 

fünf und sechs.

Bei den Vereinsmeisterschaften 

wurde der klassische Dreikampf 

durchgeführt (Sprint, Weit-

sprung und Schlagball oder 

Ballwurf.) Herzlichen Dank an 

alle Elternhelfer,  Trainer und 

Assistenten, die die Wettkämpfe 

ermöglicht haben. (ng) 

Erfolgreiche Kinderleichtathletikwoche

(Foto: Veranstalter)

Der vollelektrische

Kia EV6.
Inspiration für deine Sinne.

Kia EV6 GT-line
77,4-kWh-Batterie RWD

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Bei Inspiration geht es um weit mehr als Ideen: sich

zu bewegen, Neues zu erfahren und so die Sinne mit

neuen Eindrücken anzuregen. Deshalb haben wir

den neuen Kia EV6 entwickelt: Dank seiner Reich­

weite von bis zu 528 km¹ und der beeindruckenden

Fähigkeit, von 10 % auf 80 % in ca. 18 Minuten zu

laden², erlebst du mehr von der Welt. Lass dich bei

einer Probefahrt inspirieren.

Kia EV6 GT-line 77,4-kWh-Batterie RWD (Elektro­

motor/Reduktionsgetriebe); 168 kW (229 PS):

Stromverbrauch kombiniert 16,5 kWh/100 km; CO2-

Emission kombiniert 0 g/km. Effizienzklasse A+++.3

Reichweite gewichtet, max. 528 km.¹ Reichweite

Citymodus, max. 740 km.¹

Häusler Automobile GmbH

Heidelberger Str. 191 | 64285 Darmstadt

Tel.: 06151 / 951090 | kia-haeusler-darmstadt.de

1 Die Reichweite wurde nach dem vorgeschriebenen EU-Mess­

verfahren ermittelt. Die individuelle Fahrweise, Geschwindigkeit,

Außentemperatur, Topografie und Nutzung elektrischer Verbraucher

haben Einfluss auf die tatsächliche Reichweite und können diese

u. U. reduzieren.

2 Um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen, muss für den

EV6 ein 800-Volt-Elektrofahrzeug-Ladegerät verwendet werden, das

mindestens 350 kW Strom liefert. Die tatsächliche Ladegeschwindig­

keit und Ladezeit kann von der Batterietemperatur und den äußeren

Witterungsbedingungen beeinflusst werden.

3 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind

nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs­

zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.
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(Foto: Veranstalter)

Vereinsmeister 2021 wurden:

W5: Charlotte Haider  

W6: Antonia Muik  

W7: Paula de Souza

W8: Letizia Masson

W9: Mia Zickler

W10: Maja Klöß

W11: Antonia Grüdl

M6: Kalle Ahlers

M7: Oskar Lankenau

M8: Yanick Milker

M9: Arne Wenzel

M10: Rafael Nothnagel

M11: Carl Binn

M12: Nils Nicot

M13: Jakob Hauer

www.Zahnexperten-Weiterstadt.de

Weiterstadt bietet jetzt eines der modernsten Zahnzentren im Rhein-Main-Gebiet

IHRE EXPERTEN FÜR ZAHNMEDIZIN UNTER EINEM DACH

ZahnExperten in Weiterstadt  Brunnenweg 7 ∙ 64331 Weiterstadt ∙ TEL 06150 4710

IMPLANTATE MIT

3D-PLANUNG

UNSER BEHANDLUNGSSPEKTRUM AUF EINEN BLICK:

∙ Ästhetische Zahnheilkunde

∙ Endodontie mit Mikroskop

∙ Entfernung der Weisheitszähne

∙ Funktionsdiagnostik/-therapie

von Kiefergelenkstörungen (CMD)

∙ Ganzheitliche Zahnmedizin

∙ Implantate mit 3D-Planung

∙ Knochenaufbau

∙ Laserbehandlung

∙ Parodontologie

∙ Prophylaxe

∙ Vollnarkose

Amtliches Bekanntmachungsorgan für Biebesheim am Rhein

und Stockstadt am Rhein 
1. Jahrgang   KW 01 · 8. Januar 2022

Lokalanzeiger

FÖRDERER

VON KULTUR

UND SPORT

VOLLE 
ÖKOENERGIE

VORAUS.

EINFACH 

KLIMAFREUNDLICH 

FÜR ALLE.

Ob Kulturvereine, Sportvereine oder 

Soziales. Wir unterstützen unsere 

lebenswerte Region bei unzähligen 

Festen und Veranstaltungen.

EN301939_Anz_UDVM_228x320_26v4.indd   1

27.03.20   10:43

Ihre Partnerin 

für erfolgreiche 

Werbung:

Angelika 
Giesche

06155/8774545

Infos zum 

Kfz-Ankauf >>

bieten Sie hier Ihr Auto an

Interesse geweckt? 

Dann bewirb dich 

Montag-Freitag per 

Telefon: 06104 - 49 700 oder per 

Mail: info@egro-direktwerbung.de

inkl. Vertrag:
Telefon & SMS 

Flat, 15 GB LTE 

Hightspeed-
Datenvolumen 

im neuen 5G Netz

Lohn + 
iPhone 11

Austräger gesucht!

Austräger gesucht!

Du bist 

zwischen 

13 und 17 

Jahren alt?
Jahren alt?

Dann Bewirb 

dich jetzt !

Dachdeckermeister Frank Oehme GmbH 

Schützenstr. 13 

64521 Groß-Gerau 

Tel. 06152/39905 

Fax 06152/7086 

www.dachdeckermeister-oehme.de 

Februar 2014 

Dacharbeiten 

Dachspenglerei 

Flachdachsanierung 

Fassadenbekleidung 

Reparaturen 

Gerüstbau

Dacharbeiten

            Dachspenglerei

         Flachdachsanierung

      Fassadenbekleidung

   Reparaturen

Gerüstbau

Schützenstr. 13

64521 Groß-Gerau

Tel. 0 61 52 / 3 99 05

Fax 0 61 52 / 70 88

www.dachdeckermeister-oehme.de

Riesige Fliesenauswahl

Stockstadt/Rh.

Gerhard-Hauptmann-Str. 1  

Tel.: 0 61 58 - 8 43 78

www.fliesen-boettiger.de 

Unsere Angebote und unseren Mittagstisch fi nden 

Sie unter: www.metzgerei-marienhof.de

Erfolgreiche Weihnachtswunschbaumaktion

Stockstadt – Die nun fast 

schon traditionelle Weih-

nachtswunschbaumakti-

on der Gemeinde Stock-

stadt am Rhein war auch 

beim vergangenen Weih-

nachsfest wieder ein vol-

ler Erfolg.

Kinder von bedürftigen Fa-

milien konnten sich erneut 

Wünsche erfüllen lassen. 

Die knapp 40 Wunschzet-

tel wurden an den Weih-

nachtsbaum im Foyer des 

Rathauses angebracht. 

Interessierte Bürger und 

Bürgerinnen suchten sich 

in den letzten Tagen Wün-

sche heraus und brachten 

diese wundervoll verpackt 

wieder zurück. Die Ge-

schenke wurden rechtzeitig 

vor Weihnachten an die Fa-

milien überreicht. 

Bürgermeister Thomas 

Raschel bedankt sich recht 

herzlich bei allen Unterstüt-

zern.

Die Aktion wird ganz sicher 

auch 2022 stattfinden. Da-

mit sich noch mehr bedürf-

tige Kinder etwas zu Weih-

nachten wünschen kön-

nen, wird rechtzeitig darauf 

aufmerksam gemacht.

Infos gibt es bei Christia-

ne Müller-Kaffke, Telefon 

06158/82919, und Monika 

Seib, Telefon 06158/82921.

 Thomas Raschel

Christiane Müller-Kaffke (links) und Monika Seib freuen sich über viele Geschenke für bedürftige Kinder.

Ab sofort neu in Ihrem Briefkasten! 

„Biebesheimer und Stockstädter Nachrichten“ werden zu „Lokalanzeiger“

Bis vor einigen Tagen 

gab es im Erscheinungs-

gebiet dieser Zeitung die 

„Biebesheimer und Stock-

städter Nachrichten“ und 

„mein südhessen“ als wö-

chentliche kostenlose Zei-

tungen. Das ändert sich 

ab sofort. Dies ist die ers-

te Ausgabe des „Lokalan-

zeiger für Stockstadt und 

Biebesheim".

Bernd Maas, Geschäftsfüh-

rer der Rhein Main Verlags 

GmbH und Herausgeber 

von „mein Südhessen“ und 

Ulrich Diehl, der bereits 

mehrere Zeitungen und 

Magazine in und um Darm-

stadt herausgibt, haben sich 

mit dem Combi Medien Ver-

lag zu einem schlagkräfti-

gen Verbund zusammenge-

schlossen. In diesem Verlag 

erscheint jetzt neben dem 

„Gerauer Rundblick“, den 

Lokalanzeigern in und um 

Darmstadt auch der neue 

„Lokalanzeiger für Stock-

stadt und Biebesheim“. Ne-

ben aktuellen Berichten aus 

der Region gibt es an jedem 

Wochenende die amtlichen 

Bekanntmachungen der Ge-

meinden zu lesen. 

Freuen Sie sich auf noch 

mehr regionale Informatio-

nen und lebendige Bericht-

erstattung.

Ihr Redaktionsteam

Neuer Lokalanzeiger 

auch für Griesheim 

und Gernsheim

Ein starkes Team für die Pressevielfalt in der Region: Marcus Echternach, Bernd Maas und 

Ulrich Diehl.  

Foto: Arthur Schönbein
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Zeitung für Bessungen und die Heimstättensiedlung

Allen Kunden, Freunden 

und Bekannten unseres 

Hauses wünschen wir eine 

schöne Weihnachtszeit!

Krisenstab zur Covid-19-Pandemie 

LOKALANZEIGER
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1. JahrgangZeitung für Arheilgen · Kranichstein · Wixhausen 

Martinsviertel und Johannesviertel

Ab sofort auch in

    Darmstadt-Nord!

    Darmstadt-Nord!

Krisenstab zur Covid-19-Pandemie 

Allen Kunden, Freunden 

und Bekannten unseres 

Hauses wünschen wir eine 

schöne Weihnachtszeit!
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Wir verwirklichen Ihren Küchentraum
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Stockstadt/Rh.
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Forschen
Die Kita Pfiffikus erhält eine 

Auszeichnung
Seite 11

Information
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Treffen
Luca Pfeiffer schießt für die 
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KÜCHENträume
Wir verwirklichen Ihren Küchentraum
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Unsere Angebote und unseren Mittagstisch fi nden 

Sie unter: www.metzgerei-marienhof.de

Streicheln
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Mobile Impfteams wechseln Standort

Größeres Angebot im Helvetia Parc
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31. JahrgangZeitung für Darmstadt-Eberstadt 

EBERSTADT – Die städtische 

Kindertagesstätte Thomas-

straße in Eberstadt wurde am 

19. November als ,Faire Kita‘ 

ausgezeichnet und ist damit 

die erste Kita in Darmstadt, 

die dieses Siegel erhält. Wei-

tere Kitas sollen auf dem Weg 

zur Fairen Kita folgen. 

Der Verein Rhein.Main.Fair e.V. 

treibt seit 2015 als Initiative den 

Prozess ,Faire Kita‘ voran, um 

Frankfurt RheinMain zu einer 

fairen und nachhaltigen Metro-

polregion zu machen. Seit 2016 

an den Streuobstwiesen neh-

men die Kinder den Lebens-

raum Natur sehr ernst. Zudem 

wird der Blick im Bereich Müll-

vermeidung geschärft. Spiele-

risch lernen die 99 Kinder im 

Alter von ein bis sechs Jahren, 

dass die verschiedenen Lebens-

mittel eine Herkunft haben und 

dass es einen Unterschied 

macht, was eingekauft wird. 

Auch die Bedingungen, un-

ter denen Lebensmittel nach 

Deutschland kommen, werden 

thematisiert. Die Kita versucht, 

soweit es möglich ist, Zucker, 

Familie genug Geld zum Leben 

hat. Die Bedingungen, unter 

denen Waren wie Kleidung, 

Kaffee, Tee und Schokolade her-

gestellt werden, sind oft unge-

recht und � nden unter schlech-

ten Arbeitsbedingungen statt. 

Der Faire Handel unterstützt 

diese Menschen und will mehr 

Gerechtigkeit schaffen. 

„Die Auszeichnung der Kita 

Thomasstraße als Faire Kita 

schafft neue Möglichkeiten und 

Perspektiven – für die Quali� -

zierung der Fachkräfte in der 

Kita, für die Eltern und Kinder, 

„Faire Kita“ Thomasstraße

FRAUENPOWER. Große Freude herrschte vergangene Woche 

in der Kita Thomasstraße in Eberstadt. Die städtische Kinder-

tagesstätte erhielt als erste in Darmstadt den Titel „Faire Kita“. 

Neben der Urkunde gab es einen großen Wasserspender von 

Mainova für die Kita. Darüber freuten sich (v.l.) Bürgermeis-

terin Barbara Akdeniz, das Führungsteam der Kita, Jessica 

Roth und Monique Monter, Umweltpädagogin Katrin Conzel-

mann-Stingl von Rhein.Main.Fair e.V. und die Leiterin des 

Jugendamtes Darmstadt, Imke Jung-Kroh. (Zum Bericht) 

(Foto: Ralf Hellriegel)

Telefon 06 151 – 308 25 - 0

www.kleinsteuber-immobilien.de

Allen Kunden, Freunden 

und Bekannten unseres 

Hauses wünschen wir eine 

schöne Weihnachtszeit!

KÜCHENträume
Wir verwirklichen Ihren Küchentraum

Als Küchenspezialist mit über 45 Jahren Erfahrung wissen wir, auf was 

unsere Kunden Wert legen. Lebensraum Küche – wir nehmen Ihre Küche 

persönlich! Wir freuen uns auf Sie!

Zweimal in Ihrer Nähe:

64572 Büttelborn/Klein-Gerau

Am Seegraben 3 · Tel. 0 61 52–21 25

64283 Darmstadt
Elisabethenstr. 34 · Tel. 0 61 51–2 42 22

Parkplätze vorhanden.

www.kuechenhaus-unger.de

Ideen – Erfahrung                     K o m p e t e n z
Ideen – Erfahrung                     K o m p e t e n z
Ideen – Erfahrung       K o m p e t e n z
Ideen – Erfahrung        K o m p e t e n z

Der vollelektrische

Kia EV6.
Inspiration für deine Sinne.
Inspiration für deine Sinne.

Kia EV6 GT-line
77,4-kWh-Batterie RWD

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Bei Inspiration geht es um weit mehr als Ideen: sich

zu bewegen, Neues zu erfahren und so die Sinne mit

neuen Eindrücken anzuregen. Deshalb haben wir

LOKALANZEIGER
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1. JahrgangZeitung für Pfungstadt · Seeheim-Jugenheim 

Alsbach-Hähnlein und Bickenbach

1. Concordia Weihnachtsmarkt

Ihr Ihr FachbetriebFachbetrieb
für Elektroarbeiten

Ihr Fachb
etrieb vor

 Ort!

Ihr Fachb
etrieb vor

 Ort!

Schloßstraße 48 · 64342 Seeheim-Jugenheim

Telefon 06257 / 84965 · Fax 06257 / 969895

• Photovoltaik / Solaranlagen

• Altbau-Renovierung

• Neubau-Installationen

• Kabelfernsehen

• Antennen-/
Satelliten-Anlagenbau

• Sprech-, Klingelanlagen

• ELEKTRO Beratung + Planung

• 24-Stunden Notdienst

• Kundenservice

• IT-Dienstleistungen

• VIDEO-Überwachung• IT-Dienstleistungen

• VIDEO-Überwachung• IT-Dienstleistungen

• Gebäudesicherung – 

Gebäudeüberwachung

• ELEKTRO-Geräte – 

Verkauf + Reparatur

Ihr 

Fachb
etrieb

 

vor O
rt!

Telefon 06 151 – 308 25 - 0

www.kleinsteuber-immobilien.de

Allen Kunden, Freunden 

und Bekannten unseres 

Hauses wünschen wir eine 

schöne Weihnachtszeit!

KÜCHENträume
Wir verwirklichen Ihren Küchentraum

Als Küchenspezialist mit über 45 Jahren Erfahrung wissen wir, auf was 

unsere Kunden Wert legen. Lebensraum Küche – wir nehmen Ihre Küche 

persönlich! Wir freuen uns auf Sie!

SEEHEIM – Kürzlich ehrte die 

Leichtathletikabteilung des 

TV Seeheim die Teilnehmer 

der zweiten Kinderleichtath-

letik-Woche 2021, die in der 

Woche vom 1. bis 10. Oktober 

2021 im Christian-Stock-Sta-

dion stattfand.  

Dieses Mal  konnten sich die 

Roten  Tiger der U10  trotz wid-

riger Wetterbedingungen über 

den ersten Platz freuen.  Team 

1 der Altersklasse U8 belegte 

Platz  zwei und das Team 2  

Platz sechs. In der Altersklasse 

U12 erreichten die Teams  Rang 

fünf und sechs.

Bei den Vereinsmeisterschaften 

wurde der klassische Dreikampf 

durchgeführt (Sprint, Weit-

sprung und Schlagball oder 

Ballwurf.) Herzlichen Dank an 

alle Elternhelfer,  Trainer und 

Assistenten, die die Wettkämpfe 

ermöglicht haben. (ng) 

Erfolgreiche Kinderleichtathletikwoche

Der vollelektrische

Kia EV6.
Inspiration für deine Sinne.
Inspiration für deine Sinne.

Kia EV6 GT-line
77,4-kWh-Batterie RWD

(Foto: Veranstalter)

Vereinsmeister 2021 wurden:

W5: Charlotte Haider  

W6: Antonia Muik  

W7: Paula de Souza

W8: Letizia Masson

W9: Mia Zickler

W10: Maja Klöß

W11: Antonia Grüdl

M6: Kalle Ahlers

M7: Oskar Lankenau

M8: Yanick Milker

M9: Arne Wenzel

M10: Rafael Nothnagel

M11: Carl Binn

M12: Nils Nicot

M13: Jakob Hauer

Amtliches Bekanntmachungsorgan für Biebesheim am Rhein

und Stockstadt am Rhein 
1. Jahrgang   KW 01 · 8. Januar 2022

Lokalanzeiger
Lokalanzeiger
Lokalanzeiger
Lokalanzeiger
Lokalanzeiger

FÖRDERER

VON KULTUR

UND SPORT

VOLLE 
ÖKOENERGIE

VORAUS.

EINFACH 

KLIMAFREUNDLICH 

FÜR ALLE.

Ob Kulturvereine, Sportvereine oder 

Soziales. Wir unterstützen unsere 

lebenswerte Region bei unzähligen 

Festen und Veranstaltungen.

Infos zum Infos zum 

Kfz-AnkaufKfz-Ankauf >>>>
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Dachdeckermeister Frank Oehme GmbH 

Dacharbeiten

            Dachspenglerei
            Dachspenglerei

         Flachdachsanierung
         Flachdachsanierung

      Fassadenbekleidung
      Fassadenbekleidung

   Reparaturen   Reparaturen

Gerüstbau

Schützenstr. 13

64521 Groß-Gerau

Tel. 0 61 52 / 3 99 05

Fax 0 61 52 / 70 88

www.dachdeckermeister-oehme.de

Riesige Fliesenauswahl
Riesige Fliesenauswahl

Stockstadt/Rh.

Gerhard-Hauptmann-Str. 1  

Tel.: Tel.: T 0 61 58 - 8 43 78

www.fliesen-boettiger.de 
www.fliesen-boettiger.de 

Unsere Angebote und unseren Mittagstisch fi nden 

Sie unter: www.metzgerei-marienhof.de

Erfolgreiche Weihnachtswunschbaumaktion

Stockstadt – Die nun fast 

schon traditionelle Weih-

nachtswunschbaumakti-

on der Gemeinde Stock-

stadt am Rhein war auch 

beim vergangenen Weih-

nachsfest wieder ein vol-

ler Erfolg.

Kinder von bedürftigen Fa-

milien konnten sich erneut 

Wünsche erfüllen lassen. 

Die knapp 40 Wunschzet-

tel wurden an den Weih-

nachtsbaum im Foyer des 

Rathauses angebracht. 

Interessierte Bürger und 

Bürgerinnen suchten sich 

in den letzten Tagen Wün-

sche heraus und brachten 

diese wundervoll verpackt 

wieder zurück. Die Ge-

schenke wurden rechtzeitig 

vor Weihnachten an die Fa-

milien überreicht. 

Bürgermeister Thomas 

Raschel bedankt sich recht 

herzlich bei allen Unterstüt-

zern.

Die Aktion wird ganz sicher 

auch 2022 stattfinden. Da-

mit sich noch mehr bedürf-

tige Kinder etwas zu Weih-

nachten wünschen kön-

nen, wird rechtzeitig darauf 

aufmerksam gemacht.

Infos gibt es bei Christia-

ne Müller-Kaffke, Telefon 

06158/82919, und Monika 

Seib, Telefon 06158/82921.

 Thomas Raschel

Christiane Müller-Kaffke (links) und Monika Seib freuen sich über viele Geschenke für bedürftige Kinder.

Ab sofort neu in Ihrem Briefkasten! 

Neuer Lokalanzeiger 

auch für Griesheim 

und Gernsheim

Sie bekommen keine Zeitung, 
sie kommt zu spät oder 

sie ist unbrauchbar?

Ihr Ansprechpartner bei Problemen 
mit der Zeitungszustellung!

Telefon Vertrieb:  06104-49700
Mail: zustellung@egro-direktwerbung.de

? ?
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Öff nungs- & Lieferzeiten:

Kita-Kinder basteln für die Umwelt
Insektenhotels für den „7. Hessischen Tag der Nachhaltigkeit“

GROSS-GERAU – Wenn in die-
sen Tagen von Nachhaltigkeit 
die Rede ist, geht es zumeist 
um den schonenden Umgang 
mit Energie-Ressourcen. 
Doch das ist nicht alles. Zum 
„7. Hessischen Tag der Nach-
haltigkeit“ richten Groß-Ge-
rauer Kita-Kinder ihr Engage-
ment auf die Umwelt und auf 
den Tier- und P� anzenschutz 
– mit selbst gebastelten In-
sektenhotels.

Zum „Tag der Nachhaltigkeit“ 
am 29. Oktober hat die Ge-
schäftsstelle der Nachhaltig-
keitsstrategie Hessen zu zahl-
reichen Aktionen aufgerufen. 
Groß-Gerauer Kitas haben sich 
in enger Abstimmung mit Anna 
Maus, Umweltschutzbeauftrag-
te der Kreisstadt Groß-Gerau, 
für den Bau von Nützlingshotels 
entschieden.
Rund 120 dieser auch als Insek-
tenhotels bekannten Behausun-
gen sind in den vergangenen 
Wochen in den vier teilnehmen-
den Kindertageseinrichtungen 
– Donaustraße, Hinter dem Hof, 
Hölderlinstraße und Steinstraße
– von den Groß-Gerauer Kita-
Kindern gebastelt worden. Die
Baumaterialien wurden vom 
Amt für Straßen, Verkehr und
Umwelt organisiert und sind 
auch in fast jedem Haushalt
schnell zur Hand: Für ein klei-
nes Insektenhotel benötigt man
lediglich einen Tonblumentopf,
etwas Stroh, Drahtgitter (Ha-
sendraht) sowie Fingerfarben 
zum Bemalen, und fertig ist der
neue Unterschlupf für Nütz-
linge.Nach den Bastelstunden
ging es für die Kita-Kinder nur

noch darum, die eigenen In-
sektenhotels dort unterzubrin-
gen, wo sie gut sichtbar und für 
Nützlinge geeignet sind. Das 
sind zum Beispiel Standorte mit 
Baumbestand, wie sie häufig 
auf städtischen Grün-und Blüh-
flächen zu finden sind. Die Kin-
der der Wallerstädter Kita Hinter 
dem Hof beispielsweise haben 
sich den Apfelhain am zur Regi-
onalpark- Route Rhein-Main ge-
hörenden Ebbelwoi-Päädsche 
(Apfelwein-Pfad) ausgesucht, 
um ihre Insektenhotels gut 
sichtbar aufzuhängen.
Ausflügler, die künftig zwischen 
Wallerstädten und Auf Esch 
unterwegs sind, können die 
bunten Nützlingsbehausungen 
nicht übersehen.
„Diese kleinen und leicht herzu-
stellenden Insektenhotels sind 
ein sehr gutes Beispiel, wie man 
Kindern im Kita-Alter Themen 

wie Umweltschutz und Nach-
haltigkeit spielerisch näherbrin-
gen kann“, betont Erhard Wal-
ther, Bürgermeister der Kreis-
stadt Groß-Gerau.
Die Insektenhotel-Bastelaktion 
zum diesjährigen „Tag der 
Nachhaltigkeit“ soll daher 
auch nicht die letzte gewesen 
sein, denn die Behausungen 
sind ebenfalls bestens für den 
heimischen Garten geeignet. 
Unterschlupf finden in ihnen 
zum Beispiel Ohrwürmer (Oh-
renkneifer) oder Marienkäfer. 
Beide Insektenarten sind eifrige 
Blattläusefresser und können 
so die umliegenden Pflanzen – 
gleich ob Zier- oder Nutzpflan-
zen – vor Läusebefall schützen.

Zur Nachhaltigkeitsstrategie 
Hessen: 
Die Geschäftsstelle der Nach-
haltigkeitsstrategie Hessen 

unterstützt die Mitglieder der 
verschiedenen angeschlosse-
nen Gremien in ihrer Arbeit. Sie 
führt Ideen, Meinungen und 
Konzepte zusammen und be-
fördert so den Gesamtprozess.
Dabei achtet die Geschäftsstel-
le darauf, dass bestehende Ak-
tivitäten miteinander vernetzt, 
Synergien genutzt und die An-
schlussfähigkeit an die europä-
ische und die nationale Strate-
gie gewährleistet wird. Die Ge-
schäftsstelle ist im Hessischen 
Ministerium für Umwelt, Kli-
maschutz, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz (HMUKLV) 
angesiedelt. (PS)

Weitere Informationen zum „7. 
Hessischen Tag der Nachhaltig-
keit“ auf:
www.hessen-nachhaltig.de/
tag-der-nachhaltigkeit-aktivita-
etenliste

Kita-Kinder und Personal der Kita Hinter dem Hof in Wallerstädten präsentieren die von 
den Kindern selbst gebastelten Insektenhotels am Standort „Apfelhain“.

 Foto: KreisstadtGroß-Gerau
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AMTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN

Wichtige Rufnummern
Polizei 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst, Notarzt 112
Behörden-Rufnummer 115
Krankentransport 19222
Kreisklinik Groß-Gerau 9860
Ärztliche Notdienstzentrale 06158-2222 /116117
Giftnotrufzentrale 06131-19240
Stadtkrankenhaus Rüsselsheim 06142-880
Stadtverwaltung Groß-Gerau
Bürgerberatungsstelle
(Stadtbüro) 716 3300
Bauhof  716 6400
Bauhof Bereitschaft
Straßeneinbruch / Straßeneinläufe 0160 90252577
Sperrmüllanmeldung: 716 6408
Mo. 8 – 11 Uhr, Di. bis Do. 13 – 15 Uhr
Stadtentwässerung
Bereitschaft Kläranlage/Kanalisation 0800-0093150
Stromversorgung, Wasserversorgung, Straßenbeleuch-
tung Bereitschaft Montage (außerh. d. Dienstzeit)
 0800 0093150
Kindertagesstätten
„Sportpark“ 716 5760
„Atzelberg“ 716 5700
„Auf Esch“ 716 5710
„Grüner Weg“ 716 5740
„Mühlbach“ 716 5750
„Springberg“ 716 5800
„Steinstraße“ 716 5810
„Fabrikstraße“ 716 5730
„Wilhelm-Hammann-Straße“ 716 5820

Wasserwerk Gerauer Land
Außerhalb der Dienstzeit bei 
Wasserrohrbrüchen 981711
Notruf der Kreishandwerkerschaft für 
Sanitär- und Heizungstechnik 01805-611411
Sozialstation DRK 988410
Schiedsfrau Birgit Peters 805454 
Ev. Gemeindebüro GG  910280
Pfarrer Helmut Bernhard 910285
Ev. Kindergarten Berkach 57195
Stadtteil Wallerstädten
Stadtbüro 5070
Dorfzentrum 941052
Kindergarten „Sanddeich“ 59386
Kindergarten „Hinter dem Hof“ 52111
Pfarrerin R. Velte-Hasselhorn 57817
Ev. Gemeindebüro, 
Sanddeich 13 9858123
Grundschule Wallerstädten 57361
Stadtteil Dornheim
Stadtbüro 5024
Ev.  Kindertagesstätte 57059
KiTa „Donaustraße“ 5025
KiTa „Hölderlinstraße“ 16144
Grundschule 9489800
Evangelisches Pfarramt 57915
Pfarrer Respondek 55984

Lokale Nahverkehrsgesellschaft mbH des Kreises 
Groß-Gerau
Allgemeine Fragen 93950
Fahrplan- und Fahrpreisauskunft 84777

Stadtverordnetenversammlung
Einladung Nr. 18/2021-2026 
Hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung mit öffentlichen Tages-
ordnungspunkten ein. 
Gremium:   Stadtverordnetenver-
sammlung der Kreisstadt Groß-Gerau
Sitzungstermin:  Donnerstag, 06.10.2022, 
20:00 Uhr
Sitzungsort:   S t a d t h a l l e , 
Jahnstraße 14, 64521 Groß-Gerau

Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ord-
nungsgemäßen Ladung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
4. Ehrungen von langjährig ehrenamtlich tätigen 
Mandatsträgern und Verleihung von Ehrenti-teln
Die Sitzung ist öffentlich und die Bevölkerung ist herzlich dazu 
eingeladen. 

Christian Wieser
Stadtverordnetenvorsteher
Stadtverordnetenversammlung
Kinder-, Jugend-, Senioren- und Sozialausschuss
Einladung Nr. 12/2021-2026
Hiermit lade ich Sie zu einer Sitzung mit öffentlichen Tages-
ordnungspunkten ein. 
Gremium: Kinder-, Jugend-, Senioren- und Sozialausschuss
Sitzungstermin:  Dienstag, 11.10.2022, 
19:00 Uhr
Sitzungsort:   
Stadthalle, Jahnstraße 14, 64521 Groß-Gerau
Tagesordnung:
1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der ord-
nungsgemäßen Ladung
2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Jahresbericht 2021 des Mehrgenerationenhauses 

und der Stadtteilarbeit GG-Nord
5. Anfragen und Mitteilungen
6. Verschiedenes
Die Sitzung ist öffentlich und die Bevölkerung ist herzlich dazu 
eingeladen. 

Bernd Wiederhold
Ausschussvorsitzender

1. Änderungssatzung zur Entschädigungssatzung der Kreis-
stadt Groß-Gerau

Aufgrund der §§ 5, 27 der Hessischen Gemeindeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I 
S. 142) zuletzt geändert durch Art. 2 u. 3 des Gesetzes vom 
11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenver-
sammlung der Kreisstadt Groß-Gerau am 27.09.2022 fol-
gende 1. Änderungssatzung der Entschädigungssatzung vom 
19.07.2022 be-schlossen:
Artikel 1
§ 3 Abs. 6 wird neu eingefügt und erhält folgende Fassung:
Mitglieder des Magistrats, der Stadtverordnetenversammlung, 
des Ausländerbeirates oder der Integrations-Kommission die 
das Gremieninformtionssystem der Kreisstadt Groß-Gerau 
nutzen und auf die Übersendung von Sitzungsunterlagen in 
Papierform verzichten, erhalten eine zusätz-liche Aufwands-
entschädigung in Höhe von 10,00 Euro pro Monat.
Artikel 2
Die 1. Änderungssatzung der Entschädigungssatzung vom 
19.07.2022 tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Groß-Gerau, 06.09.2022
Erhard Walther 
Bürgermeister 

Der Magistrat der Kreisstadt Groß-Gerau
Erhard Walther, Bürgermeister 

www.gross-gerau.de
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Geburtstage
Groß-Gerau
Sa., 8. Oktober:
Ennio Berchicci 70 Jahre
So., 9. Oktober:
Joseph Kadavil 75 Jahre
Marianne Herzinger 75 Jahre
Di., 11. Oktober:
Jürgen Drehwald 75 Jahre
Ingeborg Maier 70 Jahre
Mi., 12. Okrober:
Caterina Larosa Monaco 70 Jahre
Reinhard Specht 75 Jahre
Do., 13. Oktober:
Hannelore Pietzsch 75 Jahre
Hiltrud Bachmann 70 Jahre

Wallerstädten
Di., 11. Oktober:
Gertrud Kroll 102 Jahre

Dornheim
Mo., 10. Oktober:
Reinhold Rauch 70 Jahre
Di., 11. Oktober:
Manfred Cronauer 70 Jahre
Mi., 12. September:
Anita Perschbacher 70 Jahre
Bernd Kröcker 70 Jahre

Kirchliche Nachrichten
Evangelische Stadtkirchengemeinde Groß-Gerau
Sonntag, 9.10.

10.00 Uhr Gottesdienst 

Evangelische Kirchengemeinde Nauheim

Sonntag, 9.10.
17.00 Uhr Gottesdienst 

Dienstag, 11.10. 
16.15 Uhr Kon� unterricht • 19.30 Uhr Unter uns Abend im alten 
Gemeindehaus

Mittwoch, 12.10.
10.15 Uhr Gottesdienst im Seniorenheim •14.00 Uhr Senioren-
stammtisch • 17.15 Uhr Kinderchorprobe Basics• 18.00 Uhr VCP 
Bastelgruppe • 18.15 Uhr Kinderchorprobe Fortgeschrittene • 
19.00 Uhr VCP Gitarrenkurs

Donnerstag, 13.10.
17.00 Uhr VCP Heringe • 18.00 Uhr VCP Siebenschläfer

Freistag, 14.10.
15.00 Uhr Kindergruppe Kir(s)chenkids • 17.00 Uhr VCP Picas • 
18.15 Uhr VCP Stammesleitung • 19.30 Uhr VCP Lemuren

Evangelische Kirchengemeinde Trebur/Astheim
Trebur
Sonntag, 9.10.

11.00 Uhr Erntedankgottesdienst im Äpplergarten 
Mittwoch, 12.10.

14.30 Uhr Evangelische Frauen
Astheim
Montag, 10.10.

15.00 Uhr Seniorentreff „Erzähl-Café“

Evangelischen Kirchengemeinde Geinsheim/Hessenaue/Kornsand

Sonntag, 9.10.
11.00 Uhr Gemeinsamer Freiluftgottesdienst zum Erntedankfest 
im Trewwerer Äpplergarten (bei schlechtem Wetter in der Treburer 
Laurentiuskirche)

Montag, 10.10.
20.00 Uhr Treffen der Clubfrauen

Dienstag, 11.10.
20.00 Uhr Posaunenchorübungsstunde

Mittwoch, 12.10.
19.45 Uhr Kirchenchor

Donnerstag, 13.10.
10.00 Uhr Kon� tag • 19.00 Uhr Fitte Mütter

Evangelische Kirchengemeinde Büttelborn

Sonntag, 9.10.
10.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl • 11.00 Uhr • Kigo

Montag, 10.10.
18.30 Uhr Posaunenchor • 19.00 Uhr • Neues Ensemble • 
20.00 Uhr • Kirchenchor

Dienstag, 11.10. 
10.00 Uhr Krabbelgruppe 3 • 15.30 Uhr • Krabbelgruppe 2 • 
19.00 Uhr Junge Bühne • 19.30 Uhr Strickstubb

Mittwoch, 12.10.
15.30 Uhr Krabbelgruppe 1

Donnerstag, 13.10.
18.00 Uhr Backstage

Evangelische Kirchengemeinde Erfelden
Sonntag, 9.10.

10.00 Uhr Gottesdienst

Evangelische Kirchengemeinde Crumstadt

Samstag, 8.10.
14.00 Uhr Kinderkirche für 5- bis 12jährige • 18.00 Uhr Abendgot-
tesdienst mit der Riedstädter Jugend

Sonntag, 9.10.
10.00 Uhr Minigottesdienst für 0- bis 4jährige mit Familien

Dienstag, 11.10.
16.30 Uhr Kon� -Unterricht • 19.00 Uhr Chor Kreuz&Quer

Evangelische Kirchengemeinde Leeheim

Samstag, 8.10.
10.00 Uhr Riedstädter Jungschartag in Goddelau • 18.00 Uhr 
Riedstädter Jugendgottesdienst in Crumstadt

Sonntag, 9.10.
10.00 Uhr Gottesdienst

Montag, 10.10.
10.00 Uhr Posaunenchor

Dienstag, 11.10.
14.30 Uhr Deutschunterricht für Ukrainer

Mittwoch, 12.10.
12.00 Uhr Mittagsgebet

Donnerstag, 13.10.
19.30 Uhr Krabbelkreis „Zwergentreff“

Evangelische Kirchengemeinde Wolfskehlen
Sonntag, 9.10.

10.00 Uhr Erntedankgottesdienst • 11.15 Uhr Taufe

Evangelische Kirchengemeinde Dornheim
Sonntag, 9.10.

10.00 Uhr Gottesdienst und Kindergottesdienst
Mittwoch, 12.10.

14.30 Uhr Seniorennachmittag
Donnerstag, 13.10.

19.30 Uhr Ökumenische Friedensandacht
Freistag, 14.10.

16.00 Uhr Kinderchor Gruppe I • 16.45 Uhr Kinderchor Gruppe II 
• 19.30 Uhr Kirchenchor

Beilagenhinweis: 

Edeka, Alldrink, Fielmann, 
Fressnapf, Globus, LIDL, 

Netto, Shoe4You, Trinkgut

Crumstadt im Grünen
CRUMSTADT – Bereits 1989 
entstand die Idee, ein von 
Bäumen und Sträuchern um-
säumtes Crumstadt zu schaf-
fen. Ein kleiner Erfolg war die 
Anlage eines Feldgehölzes 
rechts der Straße nach 
Eschollbrücken. 

Eine weitere Sträucherpflanz-
aktion wurde dann in 2009 mit 
zahlreichen Helfern erfolgreich 
durchgeführt. Die nun für die-
sen Herbst geplante Pflanzak-
tion, soll einen nicht zu über-
sehenden Fortschritt in der 
Sträucher- und Baumerwei-
terung bringen. Hier sind die 
Einwohner Crumstadts gefor-
dert. Da aber schon viele Vor-
haben mit den immer wieder 
aktivierbaren fleißigen Helfern 
bewältigt werden konnten, 

wird es auch diesmal wieder 
so sein. Der Herbst steht vor 
der Tür - die Planung läuft. Ge-
sucht werden noch geeignete 
Flächen zur Bepflanzung. Eine 
gezielte Auswahl, zusammen 
mit dem Umweltamt der Stadt 
war bereits erfolgreich, ist je-
doch noch nicht abgeschlos-
sen. Weitere Geldspenden 
zum Ankauf der Pflanzen sind 
erforderlich. Der Gesamtum-
fang der Aktion ist noch nicht 
festgelegt. Für den Ankauf der 
Pflanzen müssen Flächen und 
Spenden zusammenpassen, 
Geldspenden auf: Konto Spar-
kasse: Crumstadt im Grünen 
/ IBAN DE22 5085 2553 0117 
7763 85 (Spendenquittungen 
können erstellt werden.)
Die Spendengelder werden 
nachweislich zu 100 Prozent 

in Pflanzen investiert, weiteren 
Kosten werden privat begli-
chen. Ehrenamtliche Helfer, die 
bei den Pflanzaktionen aktiv 
mitarbeiten wollen, sollen sich 
melden. „Lasst uns zusammen 
einen richtig großen und sicht-
baren Schritt zur Natur hin 
gehen, wir wollen nicht nur 
über das Klima reden, wir wol-
len  wirklich etwas dafür tun.“ 
Heißt es in einer Meldung. 
„Damit werden wir die Welt 
natürlich nicht retten, unseren 
Lebensraum in und um Crum-
stadt können wir jedenfalls mit 
geringem Aufwand freundli-
cher gestalten.“Interessenten 
(Grundstücksbesitzer) und 
helfende Hände für die bevor-
stehende Bepflanzung melden 
sich bei Dieter Frey, Tel. 06158 
- 85514. (ggr)

Kartoffelfeuer
Die Landfrauen Klein-Gerau 
veranstalten am Sonntag den 
9.10.22  ab 15 Uhr ein Kartof-
felfeuerfest. Stattfinden wird es 
im Feld Ortsausgang Haupt-
straße / Autohaus Gißler, in 
Richtung Groß-Gerau unter 

der Autobahnbrücke durch. Es 
gibt Würstchen vom Grill, Fo-
lienkartoffeln mit Kräuterquark 
und diverse Getränkn. Spaß 
für Groß und Klein gibt es mit 
Gummistiefelweitwurf und 
Sackhüpfen. ggr
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Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)
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cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)
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gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“
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Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind
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sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
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ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
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Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)
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haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
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während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

www.zusammengegencorona.de

zusammengegencorona.de bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministerium

Stand 

25. September 
2022

(English, , Türkçe, Русский) für weitere Informationen, 

kostenfrei

116 117 und 0800 0000837

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Was wir wissen

  Bundesgesundheitsminister 
  Prof. Dr. Karl Lauterbach  

Quelle: BMG

Quelle: BMG

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

www.zusammengegencorona.de

zusammengegencorona.de bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministerium

Stand 

25. September 
2022

(English, , Türkçe, Русский) für weitere Informationen, 

kostenfrei

116 117 und 0800 0000837

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Was wir wissen

  Bundesgesundheitsminister 
  Prof. Dr. Karl Lauterbach  

Quelle: BMG

Quelle: BMG

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

www.zusammengegencorona.de

zusammengegencorona.de bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministerium

Stand 

25. September 
2022

(English, , Türkçe, Русский) für weitere Informationen, 

kostenfrei

116 117 und 0800 0000837

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Was wir wissen

  Bundesgesundheitsminister 
  Prof. Dr. Karl Lauterbach  

Quelle: BMG

Quelle: BMG

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)

www.zusammengegencorona.de

zusammengegencorona.de bmg.bund
bmg_bund

Bundesministerium für Gesundheit
bundesgesundheitsministerium

Stand 

25. September 
2022

(English, , Türkçe, Русский) für weitere Informationen, 

kostenfrei

116 117 und 0800 0000837

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Fakten-Booster

Was wir wissen

  Bundesgesundheitsminister 
  Prof. Dr. Karl Lauterbach  

Quelle: BMG

Quelle: BMG

Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
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Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
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* Behandelte, betreute, untergebrachte 
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Gesundheitswesens nur mit 
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pflicht gilt für den Zutritt zu 
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gen und vergleichbaren Einrich-
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ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*
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entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)
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Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.
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Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)
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Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
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Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)
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Gerade in den Herbst- und Wintermonaten halten wir uns wieder 
vermehrt in Innenräumen auf und die Ansteckungsgefahr ist er-
höht. Mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz sollen vor allem 
gefährdete Personen besser vor einer Infektion mit dem Corona-
virus geschützt werden.

Schutzmaßnahmen helfen, 
Ansteckungen zu vermeiden

Was wir tun können

Im öffentlichen Fernverkehr 
gilt eine FFP2-Maskenpflicht. 
Kinder und Jugendliche von 
sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)
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sechs bis einschließlich 13 Jah-
ren sowie das Personal können 
alternativ auch medizinische 
Masken (OP-Masken) tragen.

Ausnahmen von der Maskenpflicht sind 
vorgesehen, wenn die Behandlung dem 
Tragen einer Maske entgegensteht, sowie 
für in den jeweiligen Einrichtungen be-
handelte, betreute, untergebrachte oder 
gepflegte Personen in den für ihren dauer-
haften Aufenthalt bestimmten Räumlich-
keiten; ferner für Kinder unter sechs Jahren, 
für Personen, die aus medizinischen Grün-
den keine Maske tragen können, sowie für 
gehörlose und schwerhörige Menschen 
und Personen, die mit ihnen kommunizie-
ren, sowie ihre Begleitpersonen.

* Behandelte, betreute, untergebrachte 
oder gepflegte Personen sind zudem von 
der Testnachweispflicht ausgenommen.

Patientinnen und Patienten so-
wie Besucherinnen und Besu-
cher dürfen Arztpraxen, Zahn-
arztpraxen, Dialyseeinrichtungen 
und weitere Einrichtungen des 
Gesundheitswesens nur mit 
FFP2-Maske betreten.

Eine Masken- und Testnachweis-
pflicht gilt für den Zutritt zu 
Krankenhäusern sowie voll- und 
teilstationären Pflegeeinrichtun-
gen und vergleichbaren Einrich-
tungen sowie für Beschäftigte in 
ambulanten Pflegediensten und 
vergleichbaren Dienstleistern 
während ihrer Tätigkeit.*

Diese Schutzmaßnahmen gelten bundesweit ab dem 1. Oktober 2022

„Wir wissen nicht, wie sich die Pandemie 
im Herbst entwickelt. Aber wir werden 

diesmal gut vorbereitet sein.“

Gut zu wissen

nach zwei Einzelimpfungen: plus positivem Antikörpertest 
vor der ersten Impfung oder plus einer mittels PCR-Test 
nachgewiesenen SARS-CoV-2-Infektion vor der zweiten 
Impfung oder plus einer mittels PCR-Test nachgewiese-
nen SARS-CoV-2-Infektion nach der zweiten Impfung; 
seit der Testung müssen 28 Tage vergangen sein.

Quelle: BMG

Ab dem 1. Oktober 2022 gelten Sie rechtlich als vollständig geimpft: 

nach drei Einzelimpfungen 
(die letzte Einzelimpfung 
muss mindestens drei Monate 
nach der zweiten Einzelimp-
fung erfolgt sein), 

Zusätzlich gilt ein 
Zweistufenplan
Die Länder haben die Möglichkeit, je nach In-
fektionslage in zwei Stufen auf die Pandemie-
entwicklung zu reagieren. Ab dem 1. Oktober 
können die Landesregierungen in einer ersten 
Stufe weitere Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung und unseres Gesundheitssystems 
beschließen. Stellt ein Landesparlament eine 
konkrete Gefahr für Gesundheitssystem oder 
kritische Infrastruktur fest, können in dem 
Land weitere Maßnahmen festgelegt werden.

1. Stufe 2. Stufe
Maskenpflicht  auch 
im Außenbereich, wenn 
1,5 Meter Abstand 
nicht möglich sind

Abstandsgebot,
Personenobergrenzen
bei Veranstaltungen in 
öffentlich zugänglichen 
Innenräumen 

Hygienekonzepte

Maskenpflicht  für ÖPNV, in öffentlich 
zugänglichen Innenräumen (Restaurants, 
Bars, Kultur, Freizeit, Sport), in Schulen und 
sonstigen Ausbildungseinrichtungen für 
Beschäftigte und Schülerinnen und Schüler 
ab dem 5. Schuljahr (soweit dies zur Auf-
rechterhaltung eines geregelten Präsenz-
Unterrichtsbetriebs erforderlich ist.)

Testpflicht  in Schulen, Kitas und anderen 
Einrichtungen (z.B. Asylbewerberunter-
künfte, Obdachlosenunterkünfte, Haft-
einrichtungen, Heime der Jugendhilfe)
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Ex-Lilienkapitän und Ehrenspielführer Aytaç Sulu und Peter 
Erbach vom Autohaus Iser Riedstadt treten außer Konkur-
renz gegen die Leser an.
Zu tippen sind Spiele der hessischen Kultmannschaften 
Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt! 
Es gibt attraktive Preise zu gewinnen. Der beste Tipper eines 
jeden Monats wird belohnt. 

Tippen Sie die nächsten Spielpaarungen: 

SV Darmstadt 98  –  Fortuna Düsseldorf

VfL Bochum  –  Eintracht Frankfurt

Jetzt tippen auf www.gerauer-rundblick.de 
oder E-Mail an tippspiel@gerauer-rundblick.de

Aytaç Sulu 
Lilienlegende

Peter Erbach
Autohaus Iser Riedstadt

1:1 3:0

1:3 0:5

A U T O H A U S  I S E R  R I E D S TA D T  T I P P S P I E L

Tippen und tolle 

Preise gewinnen!

Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt ohne Gewähr. Der Teilnehmer ist 
damit einverstanden, dass im Falle eines Gewinns sein Name sowie Wohn-
ortangabe verö� entlicht werden. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel er-
klärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass personenbezogene Da-

ten für die Dauer und zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des 
Gewinnspiels gespeichert werden. Er stimmt zu, die Daten an Dritte, wel-
che mit der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels beau� ragt 
sind, zu diesem Zwecke weiterzuleiten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Tipps können bis jeweils 60 Minuten vor Anpfiff abgegeben werden.

PNEUMOLOGIE, SCHLAF- & 
BEATMUNGSMEDIZIN

Asklepios Klinik Langen, Röntgenstr. 20, 63225 Langen
www.asklepios.com/langen

Unsere Behandlungsschwerpunkte
n COPD / Asthma bronchiale
n   Entzündliche Lungenerkrankungen
n Tumor der Lunge
n   Beatmungsmedizin

Wir bieten Diagnostik und Behandlung sämtlicher 
Lungenerkrankungen. Unsere Schwerpunkte sind 
u.a. verschiedene bronchoskopische Verfahren und 
die Beatmungsmedizin. Besonderen Wert legen wir 
auf persönliche Zuwendung und Beratung.

Indikationsambulanz 
Chefarzt Dr. med. T. Stein
Terminvereinbarung unter: 06103 / 912 14 92
www.asklepios.com/langen/
experten/sprechstunden

„Besser 
      atmen – 
   besser 
              leben”

KLINIK LANGEN

"W. Christian Schmitt und Jür-
gen Volkmann sind zwei echte 
Urgesteine in der Groß-Gerau-
er Kulturlandschaft. Christian 
hat unter anderem das städti-
sche WIR-Magazin gegründet 
und ist ihm seit seinem Ruhe-
stand als Herausgeber noch 
immer aktiv verbunden. Jür-
gen ist Leiter des Stadtmuse-
ums. Als anerkannter Experte 
für Historisches sorgt er auch 
dafür, dass moderne Kunst 
und zeitgenössische Kultur 
eine regelmäßige Bühne im 
Museum erhalten. Beide sind 
Networker par excellence. 
Gemeinsam haben die beiden 
jetzt den LITERATUR-READER 
für Groß-Gerau und die Re-
gion veröffentlicht. Einen zu-
sammenfassenden Blick auf 
die Literatur-Vielfalt in der Re-

gion. Ganz viele phantastische 
Kolleginnen und Kollegen sind 
darin porträtiert. Viele von ih-
nen kommen selbst zu Wort.
Zum Beispiel Ralf Schwob, Iris 
Welker-Sturm, Anette Welp, 
Pierre Dietz, Oliver Baier Ca-
rolin Caprano, Michael Butt-
ler, Hans-Werner Brun, Julia 
Lindberg, Brigitte Pons und 
viele mehr. Ich bin total stolz 
und happy, dass auch von mir 
Texte enthalten sind." schreibt 
Britta Röder.
Wer sich für die Literaturszene 
in unser südhessischen Regi-
on interessiert, kann sich am 
Freitag, den 7. Oktober um 
18:00 Uhr einen Eindruck ver-
schaffen. Hier wird der Litera-
tur-Reader im Stadtmuseum 
feierlich vorgestellt. 
Der Eintritt ist frei.

Britta Röder über den Literatur-Reader

Job- und Ausbildungsbörse im LOOP5 
Informationen und Vorträge – ohne Voranmeldung

WEITERSTADT – Von Donners-
tag, dem 6. Oktober bis Sams-
tag, dem 8. Oktober wird es 
im LOOP5 in verschiedenen 
Mall- und Shopflächen, sowie 
auf der Foodlounge im 2. OG 
ausgewiesene Messestände 
geben, wo sich namenhafte 
Firmen präsentieren und über 
Ausbildungsmöglichkeiten 
informieren. Die Schirmherr-
schaft über die Job- und Ausbil-
dungsbörse im Loop5, präsen-

tiert von dem Netzwerk „Made 
in Südhessen“ und LOOP5, 
übernimmt Vize- Landrat und 
Schuldezernent Lutz Köhler. 
Er wünscht allen interessante 
Einblicke auf der Job- und Aus-
bildungsmesse und bedankt 
sich bei allen Beteiligten für ihr 
Engagement.So werden un-
ter anderem ENTEGA, IHK, die 
Agentur für Arbeit sowie die 
Kreishandwerkerschaft Darm-
stadt-Dieburg mit Messestän-

den, Vortragsprogrammen 
und weiteren interessanten 
Angeboten vor Ort sein. 
Darüber hinaus werden die 
weiterführenden Schulen in 
Darmstadt und dem Landkreis 
Darmstadt-Dieburg eingela-
den, die Veranstaltung zu be-
suchen. An allen Tagen gibt es 
interessante öffentliche Vorträ-
ge, die ohne Voranmeldung 
besucht werden können. 
 (PR)

AUFFALLEND!
Zielgruppengerechte Werbung

Anzeigen-Hotline
06151 / 39298-33

Theater für Kinder
DORNHEIM – Die Erdmännchen 
sind wieder da! Alle zwei Jahre 
bringt die Dornheimer Theater-
kiste e.V. ein Stück für Kinder auf 
die Bühne in der Riedhalle Dorn-
heim. Nach dem coronabeding-
ten Ausfall in 2020 ist Freude 
doppelt groß, das vermutlich 
humorvollste Kinderstück zu-
rückzubringen.
In "Philly Phantastico oder Die
Erdmännchen im Elfenwald" 

(von Christine Stenger) finden 
die Erdmännchen Harry und 
Philly eines Tages einen Elfen-
stab, den sie eigentlich gar 
nicht hätten finden sollen. Da-
raufhin bekommen sie die Auf-
gabe, den Stab wieder in den 
Elfenwald zurückzubringen 
und erleben dabei ein unver-
gessliches Abenteuer. Mit Hilfe 
der zuschauenden Kinder hof-
fen Philly und Harry, diese Auf-

gabe zu schaffen – doch klappt 
dies auch? 
Ein temporeiches und humor-
volles Stück für jeden mit Fan-
tasie. Empfohlen ab 5 Jahren. 
Aufführungen am Samstag, 15. 
Oktober und Sonntag, 16. Ok-
tober.  ggr

Tickets und alle weiteren Infos 
gibt es online unter www.dorn-
heimertheaterkiste.de.  

Spitzenzweiter
Einen frühen Rückstand gedreht, die Angriffe des 
Gegners bis zum Abpfiff erfolgreich abgewehrt 
und schlussendlich drei Punkte beim stärksten 
Heimteam der Liga eingesammelt. Entsprechend 
glücklich, aber auch voller Respekt angesichts 
der Leistung des Gegners zeigten sich die Lilien 
nach dem Auswärtssieg in Paderborn. Großen 
Anteil hatte Torhüter Marcel Schuhen. Nach dem 
frühen Rückstand hielt er einen Elfmeter inklusive 
nachschuss und verhinderte so das 2:0 für pader-
born. "21 Punkte aus 10 Spielen, dazu im Pokal 
eine Runde weiter, damit sind wir schon zufrie-
den", verriet Schuhen im Anschluss, um dann 
direkt hinterherzuschieben: "Aber jetzt kommen 
noch ganz tolle Aufgaben bis zur Winterpause. 
Darauf freuen wir uns sehr." Mit den Spielen ge-
gen Düsseldorf, in Karlsruhe und dem Pokalduell 
gegen Bundesligist Mönchengladbach stehen 
gleich drei Highlights im Terminkalender für die 
kommenden Tage..  (sv98 / as)(F
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· Draht- und Gitterzäune
· Schiebetore · Drehkreuze
· Schranken · Türen · Pfosten
· Sicherheitszäune · Tore
· Mobile Bauzäune · Alu-Zäune
· sämtliche Drahtgeflechte
· Alu-Toranlagen · Gabionen
· auch Montagen
· auch Privatverkauf

Zäune · Gitter · tore
Draht-Weissbäcker KG
Steinstr. 46-48, 64807 Dieburg
Tel. (06071) 98810 
Fax (06071) 5161

www.draht-weissbaecker.de
E-Mail: draht@weissbaecker.de

90 km Draht und Gitter
1900 Türen und Tore am Lager

Bauen & Wohnen

06258-81516 Willius

24-Stunden-Notdienst

Kanal TV

Rohr- und
Kanalreinigung

Inh. A. Peters

06251-9449177

www.kanalreinigung-willius.de

wenn dein 
Zuhause nie 
wichtiger war. 

Jetzt
Heizung
tauschen!

Eine zukunftssichere 
Heizungslösung für 
dein Zuhause: Gas-
Brennwertsystem 
ecoTEC exclusive

Horst Hack GmbH
Rüsselsheimer Str.4, 64569 Nauheim
Tel. 06152-62409, www.hackgmbh.de

Schimmel im Haus macht Mensch und Tier krank! Denken Sie an Ihre  
Gesundheit und die Ihrer Liebsten! Nach einer kostenlosen Analyse 
folgt die fachmännische Bauwerksabdichtung und setzt dem Albtraum 
Nässe/Schimmel ein Ende.

BSS Groß-Umstadt
Tel. 06078/9 67 94 95

Schimmelsanierung

TÜV-zertifi ziert

Schimmel im Haus macht Mensch und Tier krank! Denken Sie an Ihre  
Gesundheit und die Ihrer Liebsten! Nach einer kostenlosen Analyse 
folgt die fachmännische Bauwerksabdichtung und setzt dem Albtraum 
Nässe

BSS Groß-UmstadtBSS Groß-Umstadt
Tel. 06078/9 67 94 95Tel. 06078/9 67 94 95

Feuchte Mauern und Gebäude müssen nicht sein!

Badrenovierung Badrenovierung

aus einer Hand!aus einer Hand!

- Planung - Wellnessbereiche - Fliesen-,
Platten- u. Mosaikverlegung - Seniorenbäder 
- Bodenbeläge - Raumgestaltung - Balkon- 

und Terrassensanierung - Verfugungen 
- Reparaturen - Natursteinverlegung

Fliesen karch GmbH
Pfützenstraße 73
64347 Griesheim
Tel. 0 61 55 - 39 91 · Fax - 28 73
fliesen-karch@gmx.de
www.fliesen-karch.de

Große Ausstellung mit Verkauf 
und Fachberatung
Alle Arbeiten werden durch eigene 
Fachkräfte ausgeführt

da_2022_500_185/1011138_mm

Der Herbst ist da! Kühle Außen-
temperaturen, trockene Heizungs-
luft und häufi ges Händewaschen 
können die empfi ndliche Haut 
an den Händen schnell austrock-
nen. Grund dafür ist oft eine 
geschwächte Hautschutzbarriere, 
die durch den Feuchtigkeitsver-

lust mit roten Fin-
gerknöcheln und 
schuppigen Haut-
stellen reagiert. 
Die PAEDIPROTECT 
Handcreme enthält 
hochwertige Inhalts-
stoffe, die die Haut 
lang anhaltend mit 
einer Extraportion 
Pfl ege versorgen. 

Bio-Kamillenextrakt wirkt hautberu-
higend, Ceramide regenerieren die 
Hautschutzbarriere und Squalan
verhindert das Austrocknen. 

Jetzt deutschlandweit bei dm erhältlich:

PAEDIPROTECT Handcreme pfl egt 
kleine & große Hände intensiv 

Die innovative Rezeptur ist 
parfümfrei, vegan und frei 
von Mikroplastik. Da die 

PAEDIPROTECT Handcreme
extra schnell einzieht und keinen 

Film hinterlässt, ist sie nicht nur bei 
Kindern, sondern auch bei 
Erwachsenen sehr beliebt! 

Die PAEDIPROTECT Handcreme
pfl egt intensiv und begleitet so die 
ganze Familie zuverlässig durch 
die kalte Jahreszeit. Erhältlich bei 
dm-drogerie markt GmbH & Co. KG
sowie online unter paediprotect.de.

ANZEIGE

• PROFESSIONELLE STEINREINIGUNG

• PROFESSIONELLE FASSADENREINIGUNG

• PROFESSIONELLE DACHREINIGUNG UND FARBBESCHICHTUNG

• MALERARBEITEN

• Zeitnahe Ausführung

• kostenlose Anfahrt

• Festpreis-Garantie ohne Nachkalkulation

• 5 Jahre Garantie
Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot!

• Zeitnahe Ausführung
• kostenlose Anfahrt
• Festpreis-Garantie ohne Nachkalkulation
• 5 Jahre Garantie

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot!

MOOS, FLECHTEN, ALGEN ODER 
UNKRAUT? NICHT MIT UNS!

PROFESSIONELLE STEINREINIGUNG:

Witterungseinfl üsse, Verschmutzungen, Moos, Pilze und Algen. 
Durch diese Faktoren sieht man ihren Steinen irgendwann das Alter 
an. Neues Verlegen ist aufwendig und teuer. Die Lösung: Reinigen 
von Ablagerungen und ganz wichtig - imprägnieren für die Wider-
standsfähigkeit.

Die Vorteile unserer Zwei-Komponenten Verfugung
• unkrautfreie Fugen
• insektenabweisend
• wasserdurchlässige Fuge
• witterungsbeständig
• feste Fuge

PROFESSIONELLE FASSADENREINIGUNG:
Die Fassade Ihres Hauses ist auch Ihre Visitenkarte! Umweltein-
fl üsse, Schmutz und Ablagerungen machen sich leider schon nach 
wenigen Jahren stark bemerkbar. Durch Reinigen und Imprägnieren 
sorgen wir dafür, dass das neue Erscheinungsbild über viele Jahre 
erhalten bleibt.

PROFESSIONELLE DACHREINIGUNG UND FARBBESCHICHTUNG:
Ihr Dach hat die besten Jahre hinter sich und Sie rechnen mit hohen 
Kosten alles neu einzudecken? Fragen Sie erst uns! Die Reinigung 
und Versiegelung kann durch den hohen Qualitätsanspruch unserer 
Produkte eine kostengünstige und langanhaltende Alternative sein. 
Die Kosten werden für Sie fair kalkuliert. Denken Sie dabei auch an 
die Wertsteigerung Ihrer Immobilie!

Piero Seeger
Nibelungenstrasse 
63a,68642 Bürstadt
Tel.: 06245 9039853
Mobil: 0172 6373427

seeger-fassadensteinreinigung@web.de
www.seeger-fassadensteinreinigung.de
Öffnungszeiten: 
Mo. - Sa. von 8 - 18 Uhr

Vorher: Nachher:

- 35%- 35%
NEUKUNDEN RABATTNEUKUNDEN RABATT

WIR FREUEN UNS AUF IHREN ANRUF!

Ihr Partner aus der
Region, für Privat-
& Gewerbekunden!

seeger-fassadensteinreinigung@web.de
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Epoxitverfugung

Fasadenreinigung
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Stauraum im Badezimmer
Ordnung ist die halbe Miete, 
wenn es darum geht, Ruhe 
und ein Gefühl von Groß-
zügigkeit selbst ins kleins-
te Badezimmer zu bringen. 
Zugestellte Flächen wirken 
unruhig, freie Flächen hinge-
gen laden dazu ein, Dekora-
tives in Szene zu setzen und 
den Blick ungestört schwei-
fen zu lassen. Daher gehört 
es laut Vereinigung Deutsche 
Sanitärwirtschaft (VDS) zum 
Einmaleins der Badplanung, 
gerade bei kleinen Bädern 
genügend Stauraum vorzu-
sehen.

Stauraum-Klassiker im Bad sind 
Waschtischunterschränke. Je 
nach Design und Größe bieten 
sie Schubladen mit zum Teil 
aufwendig gestaltetem, vari-
ierbarem Ordnungssystem für 
Kleinteiliges und/oder einen 
höheren Auszug für Flaschen 

und Co. Manchmal werden sie 
auch durch offene Fächerele-
mente oder Konsolen ergänzt. 
Aber auch Schränke in allen 
denkbaren Formen und Ma-
ßen – halbhoch, hoch, niedrig, 
breit, schmal, tiefenreduziert, 
hängend oder stehend, mit 
Wäscheschütte, Fönhalter oder 
Koffertüren – gehören zum 
klassischen Sortiment der Bad-
möbler und bieten gut organi-
sierten Stauraum. 
Eine weitere elegante Mög-
lichkeit, Stauraum zu schaffen, 
sind Wandnischen. In Vorwan-
dinstallationen verschwinden 
nämlich nicht nur Spülkästen 
und Siphons, die sonst Platz 
kosten würden – sie eignen 
sich auch hervorragend, um 
Wandnischen zu bilden. Be-
sonders beliebt sind im Dusch-
Bereich integrierte Nischen als 
Ablagefläche für Duschgel und 
Shampoo.� (spp-o)
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10 Jahre Optik Seitenblick
Brillen in allen Qualitätsstufen und Farben

WEITERSTADT (BT). im Leben 
von Optikmeisterin Dagmar 
Schwind und Geschäftsführer 
Friedhelm Christiner ging es 
fast immer um Brillen. Kennen-
gelernt hat sich das Paar beim 
Brillenkauf. Und weil Valen-
tinstag war und die Optikerin 
sich super viel Mühe gemacht 
hatte, brachte er einen Blumen-
strauß mit zum Termin. Am 
Abend wurde gemeinsam zum 
Essen gegangen. Der Rest ist 
gemeinsame Geschichte. Sohn 
Tobias startet gerade ins zweite 
Optiker-Lehrjahr. Als Familien-
unternehmen sind sie so auch 
für die Zukunft gut aufgestellt. 
Ergänzt wird das Team zurzeit 
durch die Integrationsprakti-
kantin, die auf die Ausbildung 
als Optikerin vorbereitet wird.

Das Jubiläum – 10 Jahre

Anfang Oktober vor 10 Jah-
ren machte Optikermeisterin 
Schwind sich mit ihrem Part-
ner in der Kaufland Passage 
in Weiterstadt selbstständig. 
Christiner kümmert sich von 
Anfang an um Einkauf, Mar-

keting, EDV, Verwaltung und 
Co, so dass die Optikerleistung 
maximal zum Zuge kam und 
kommt. Mancher Kunde fragt 
nach ihr und kommt gerne wie-
der, wenn sie wieder da ist. Die 
Kundenbindung über 10 Jahre 
hat sich wunderbar entwickelt. 
Die Beratung als Optikerin ist 
bei ihr immer Typberatung und 
feinstes Optikerwissen in Kom-
bination.

Die Basis

Mit einer echten Werkstatt in 
der noch die Gläser vor Ort 
eingeschliffen werden können, 
zeichnet sich Optik Seitenblick 
schon immer aus. Die Kom-
bination aus den technischen 
Voraussetzungen und dem 
Wissen ist eine feste Grundla-
ge des Geschäftes. Und bevor 
überhaupt eingeschliffen wer-
den kann, liegt die Leistung 
der Augenbeurteilung – die 
sogenannte Refraktion. Mitte 
letzten Jahres entschied sich 
das Unternehmerpaar, das 
Angebot um noch eine wesent-
liche Komponente zu verbes-

sern. Es wurden 60.000 Euro in 
ein drittes und hypermodernes 
Gerät investiert, dass neben 
dem klassischen Ausmessen 

der Augen über 400 Punkte 
ansteuert und wesentlich mehr 
Werte generiert. Das bedeutet 
mehr Sicherheit für die Kun-
den und ist eine technologische 
Alleinstellung in der Region. 
Es bedeutet auch für die Kun-
den eine wesentlich schnellere 
Begleitung durch den techni-
schen Teil des Brillenkaufs. So 
bleibt mehr Zeit für die indivi-
duelle Beratung.

Die Highlights

Von Anfang an hielt Christiner 
die Augen auf, um Alleinstel-
lungmerkmale für das Opti-
kergeschäft zu haben. Kodak 
Lenses war die erste herausra-
gende Partnerschaft, um den 
Kunden besondere Leistungen 
im Bereich der Gläser bieten zu 
können. Vor fünf Jahren gelang 
es ihm, den österreichischen 
Einkaufsverband UNITED OP-
TICS als stabile und wertvolle 

Kombination zum Geschäft ver-
traglich abzusichern. Hier im 
Laden gibt es keine Ladenhüter. 
Zwei Mal im Jahr kommen die 
Anbieter und tauschen diese ge-
gen die neuesten Modelle und 
Trends aus. Durch die Koopera-
tion mit der Fachoptiker-Kette 
UNITED OPTICS ist Optik Sei-
tenblick auch marketingtech-
nisch konsequent begleitet und 
aufgestellt. Von SocialMedia bis 
Hochglanzprospekt ist alles da, 
um die Kunden gut beraten zu 
können.

Trends

Mit einer großen Palette far-
biger Brillen hat sich Optik 
Seitenblick ein spezielles 
Beratungsfeld erarbeitet. Es 
gibt Kunden, die sich immer 
wieder neu im Stil inspirieren 
lassen und die Brille als modi-
sches Accessoire nutzen. Nach 
Trends gefragt, zeigt uns die 

Optikermeisterin die Klick-
Serie, ein Brillengestell, dass 
sich mit einem magnetischen 
Vorsatz ganz schnell in eine 
Sonnenbrille mit Sehschärfe 
verwandeln lässt.

Ausblick – Jubiläumsaktion

Der Standort im Kaufland in 
Weiterstadt hat sich für das Un-
ternehmerpaar bewährt. Auch 
weiterhin wird nach Trends und 
guten Quellen geschaut. Durch 
den starken Einkaufsverband 
kann Seitenblick die angesag-
testen Marken wie Hugo Boss, 
RayBan, Oakly, ChangeMe 
sowie über 60 weitere Marken-
brillen bieten. Es stehen über 
2200 Brillen zur Auswahl.

Während des Jubiläumsmona-
tes Oktober gibt es im Optikla-
den ein besonders attraktives 
Angebot. Vorbeischauen lohnt 
sich auf jeden Fall.  Fotos: BT

Das Optik Seitenblick Team. 

Trend ist die Kombination von Sehschärfe und Sonnenbrille in einer 
mehrteiligen Lösung.  

Aufmerksamkeitsstarker 
Auftritt in der Kaufland 
Passage in Weiterstadt.  
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KODAK Network Lens
Entdecken Sie jetzt das Premium Gleitsichtglas für den 
modernen Alltag – wir beraten Sie gern!

100 % 

UV-Schutz & 

weniger Blaulicht-

strahlung

KODAK UVBlue Lens
Klares und scharfes Sehen ist für uns selbstverständlich.
KODAK UVBlue Lens filtert zudem hochenergetisches
Blaulicht und schützt vor UV-Strahlung.
Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne!
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Gläser
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Für die Migräne-Prophylaxe gibt es be-
reits eine Reihe von verschreibungs-
pflichtigen Medikamenten wie z. B. 

Beta-Blocker. Zwei Studien1,2 zeigen: Der 
Mineralstoff Magnesium kann eine nicht 
verschreibungspflichtige, nebenwirkungs-
arme Alternative sein! 

Magnesium überzeugt 
Migränepatienten erhielten in einer der Stu-
dien1 hochdosiertes Magnesium (2 x täglich 
300 mg) oder ein Scheinmedikament (Pla-
cebo). Das Ergebnis: nach 9–12 Wochen

1. Peikert, A., Wilimzig, C., Köhne-Volland, R. (1996). Prophylaxis of migraine with oral magnesium: results from a prospective, multi-center, placebo-controlled and double-blind randomized study. Cephalalgia, 16(4), 257-263. https://doi.org/10.1046/j.1468-2982.1996.1604257.x. 2. Veronese, N., Demurtas, 
J., Pesolillo, G., Celotto, S., Barnini, T., Calusi, G., Caruso, M. G., Notarnicola, M., Reddavide, R., Stubbs, B., Solmi, M., Maggi, S., Vaona, A., Firth, J., Smith, L., Koyanagi, A., Dominguez, L., Barbagallo, M. (2020). Magnesium and health outcomes: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses 
of observational and intervention studies. Eur J Nutr, 59(1), 263-272. https://doi.org/10.1007/s00394-019-01905-w. 3. https://dmkg.de/therapie-empfehlungen/migraene, aufgerufen am 18.08.2022. 4. https://www.medical-tribune.de/medizin-und-forschung/artikel/bei-migraene-auf-den-magnesium-
gehalt-achten, aufgerufen am 06.09.22. 5. https://awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/030-057l_S1_Migraene-Therapie_2020-12.pdf, Seite 32, aufgerufen am 19.08.2022
Biolectra® Magnesium 300 mg Kapseln. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Verzehrsempfehlung: 1 x täglich 1 Kapsel mit reichlich Flüssigkeit schlucken. Stand: September 2021

hatte die Häufigkeit der Migräneattacken 
bei den Teilnehmern, die Magnesium ein-
nahmen, um fast die Hälfte abgenommen! 
Auch die Anzahl der Tage mit 
Migräne sowie der Verbrauch 
von Medikamenten zur Be-
handlung der Attacken selbst 
konnte gesenkt werden. Zu ähnlichen Resul-
taten kommen die Autoren einer Studien-
zusammenfassung zum Thema Magnesium 
und Gesundheit: „(…) die Gabe von Mag-
nesium ist dazu in der Lage, Migräne-
attacken zu verringern.“2 Dazu passt, dass 
schon seit längerem ein Zusammenhang 
von Migräne und Magnesiummangel ver-
mutet wird4: Denn häufig haben Migräne-
patienten weniger Magnesium im Blut als 
Gesunde!

Die Deutsche Migräne- 
und Kopfschmerzgesell-
schaft e.V. (DMKG) geht 
von „350 000 Migräne-
anfällen täglich“ aus.3

Wieviel Magnesium kann zur 
Vorbeugung eingenommen werden?
Gemäß der Deutschen Gesellschaft für 

Neurologie (DGN) und der 
Deutschen Migräne- und Kopf-
schmerzgesellschaft (DMKG) 
werden zur Migräneprophy-

laxe 2 x täglich 300 mg Magnesium empfoh-
len. Zu Beginn sollte die Dosierung langsam 
gesteigert werden.5

Erhältlich in Ihrer Apotheke:

Magnesium

2 x 300 mg

Biolectra® MAGNESIUM 
300 mg Kapseln 

Magnesiumspeicher werden aufgefüllt

 Kleine Kapsel, leicht zu schlucken

 Vegan & frei von Zusatzstoffen

Packungsgrößen: 20 St., 40 St., 100 St.Packungsgrößen: 

Fazit: Es gibt überzeugende Hinweise, 
dass Magnesium die Häufigkeit 
von Migräneattacken senken kann. 
Denken Sie also zur Vorbeugung 
von Migräne an den Einsatz von 
Magnesium!

Studien zeigen1,2: Magnesium kann 
Migräneattacken vorbeugen
Migräne ist eine der häufigsten Kopfschmerzformen. Die Betroffenen leiden unter Attacken heftiger 
meist einseitiger pulsierend-pochender Kopfschmerzen, oft begleitet von Übelkeit, Erbrechen, 
Lärm- und Lichtempfindlichkeit. Dabei quälen Patienten nicht nur die akuten Beschwerden, 
sondern auch die Sorge vor der nächsten Attacke. Studien zeigen, dass die Häufigkeit von 
Migräneattacken durch die Einnahme von Magnesium reduziert werden kann.

der Migränekiller!
Magnesium:

* Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.

Anzeige

Der Goldpreis ist so hoch wie nie! -Anzeige -

Darmstadt. ,,Fast alle meine Kunden 
haben erkannt, dass eine Menge un­
zeitgemäßer Schmuck oder Erbstücke, 
zu denen sie keine Beziehung mehr 
haben, als nutzloses Kapital in ihren 
Schmuckschatullen schlummern", be­
richtet Herr Gergin. ,,Als gute Rech­
ner nutzen sie alle jetzt die Gunst der 
Stunde und profitieren vom hohen 
Goldpreis, der ihnen bares Geld statt 
verstaubten Schmuck beschert." Auch 
Sicherheit ist ein Argument. ,,Bevor mir 
der Schmuck vielleicht noch geklaut 
wird, gebe ich das Geld lieber mei­
nen Enkeln", äußerte sich eine Kundin 
neulich und verwies auf eine kürzliche 
Diebstahlserie in ihrem Ort. Außerdem 
muss man die Chance bei diesem Gold­
kurs nutzen!" Gold zu verkaufen ist 
scheinbar einfach. In jeder Stadt pran­
gen Schriftzüge mit „Goldankauf" an 
Juweliergeschäften, Goldstübchen und 
inzwischen auch schon an vielen bran­
chenfremden Ladengeschäften, bei de­
nen man nie auf die Idee kommen wür­
de, dass man dort sein Gold zu Geld 
machen könnte. Wenn man sich schon
von seinem Gold trennen muss, dann 
soll das Edelmetall wenigstens das Geld 
bringen, was es wirklich wert ist. Nur 
bei seriösen Goldankäufen kann man 
mit einem angemessenen Gramm-

preis rechnen. Herr Gergin rät: ,, Holen 
Sie sich ein kostenfreies Angebot bei 
Goldhaus in Darmstadt. Seit Wochen 
erreichen die Goldpreise ständig neue 
Rekordhöhen. Das bringt immer mehr 
Menschen dazu, in ihren Schmuck­
schatullen zu kramen. Viele von ih­
nen entdecken dabei
wahre Schätze, die sie 
schnell in Geld um­
wandeln können. Ob 
Ringe, Broschen oder 
Zahnkronen - Gold 
zu Geld machen liegt 
voll im Trend. Sabri­
na S. entdeckte beim
Aufräumen in der
Wohnung Goldketten, 
die sie von ihrer Groß­
tante geerbt hatte. 
„Weil sie damals für 
mich zu altmodisch 
wirkten, habe ich sie 
schnell vergessen", 
erzählt sie. ,, Da ich 

30.000 Euro pro Kilo Feingold war für 
viele die magische Grenze", sagt Herr 
Gergin, Geschäftsführer von Goldhaus 
in Darmstadt, während ein Kunde bei 
ihm anfragt, wie viel er für die Gold­
zahnkronen bekommen würde. ,, Ich 
gebe Ihnen 318 Euro dafür" , antwortet 

er. 1075 Euro blät-

in den letzten Tagen Ihr Spezialist für Goldankauf. 
immer wieder von

tert er für Armband, 
Kette und Brosche 
hin. ,,Das ist alter 
Farn il iensch muck, 
der im Schrank ver­
sauerte. Meine Frau 
trug ihn nicht. Also 
möchte ich ihn ver­
kaufen", sagt Hans 
Peter K. Derzeit 
steht der Preis bei 
1390 Euro je Fein­
unze (31,1 Gramm) 
Gold. ,,Wer im Jahr 
1970 ein breites 
italienisches Arm­
band für 500 Mark 
gekauft hat, be­
kommt heute dafür 

Rekordpreisen für Gold gelesen habe,
entschied ich zu handeln." Wert des
Goldschatzes: rund 1950 Euro. Auch
bei Goldhaus in Darmstadt ist man gu­
ter Dinge. ,,Ich glaube, die Marke von

möglicherweise 700 Euro", sagt Herr 
Gergin, der sich auf einen großen An­
sturm vorbereitet. ,, Der Goldpreis ist 
seit 30 Jahren nicht mehr so extrem 
angestiegen und hat seinen bisherigen 

Höchststand erreicht. Maßgeblich ist
immer der Feingoldanteil", erklärt Herr
Gergin. Dieser sei entweder anhand 
eines Stempels ersichtlich oder werde
mit Hilfe eines Säuretestes bestimmt. 
,, Uns ist wichtig, dass der Kunde ver­
steht, wie wir rechnen", verdeutlicht
Herr Gergin seinen Anspruch an Trans­
parenz. ,,Daher erfolgen bei uns auch 
sämtliche Schritte der Beurteilung und 
Berechnung vor Augen des Kunden." 
Ist man sich über den Preis einig gewor­
den, erhalten Kunden bei Goldhaus in 
Darmstadt auf Wunsch sofort Bargeld 
ausgehändigt. Gleiches gilt für denAn­
kauf von Silber und Platin. Sämtliches 
Gold und andere Edelmetalle werden 
über die Zentrale gesammelt, einge­
schmolzen und recycelt. Auf Grund 
der Masse verzichtet die Zentrale auf
Extrakosten für Schmelze und Legie­
rungstrennung. Für viele Menschen 
ist der Verkauf ihres Edelmetalles die 
schnellste Möglichkeit, wieder flüssig 
zu werden. Der Goldhaus hat sich mit 
seinen vielen Standorten in Deutsch­
land auf den Altgoldankauf speziali­
siert. Die Kunden werden im Geschäft 
in Darmstadt, Ernst-Ludwig-Straße 20, 
von einem Team von Fachleuten beim 
Verkauf ihres Edelmetalls freundlich
und seriös beraten. 
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Vertikutieren, Rasen mähen,  
Rollrasen, Baumpflege, Baumfällung, 

Bepflanzungen, Hecken-, Obst- &  
Ziergehölzschnitt, Zäune, Stein- 
arbeiten, Dachrinnenreinigung, 

Kehrarbeiten, kleinere Reparaturen. 
Anfahrt und Beratung kostenlos.

mobil: 0176-23855035 
oder 06151-1547722  

E-Mail: gala.roni44@gmail.com

KLEINANZEIGEN

OHNMOBILW GENAWALLUNF ORRADTMOPKW BUSSE G GENAÄNDEWGEL

KFZ-ANKAUF

EINFACH & SICHER!
Jederzeit erreichbar (Montag – Sonntag)!

A.G. Automobile • Robert-Bosch-Str. 4 • 64319 Pfungstadt
a.g.automobile1@web.de • www.kfz-ankauf-24h.de

 06157/8085654 o. 0176/11199111

ALLES ANBIETEN • SOFORT BARGELD

WIR KAUFEN JEDES FAHRZEUG
JEDE MARKE • JEDES ALTER • JEDER ZUSTAND



Kaufe Autos
PKW, Busse, LKW, Geländewagen, 
Wohnwagen/- mobile, Traktoren, 

Bagger, auch mit Mängeln.
Zustand egal. 

Bitte alles anbieten, Zahle bar und Fair. 
24 Stunden errechbar!

06157/ 9168006
0177/ 31 05303

KFZ BAR ANKAUF 
Alle Fahrzeuge 

PKW‘s, Busse, Geländewagen,  
Wohnmobile, Wohnwagen, Oldtimer, 

Traktoren, Bagger.
Alles anbieten! 

(Baujahr, Km, Zustand egal). 
Sofort Bargeld! Jederzeit erreichbar. 

06158 - 6086988
0173 - 3087449

SUCHE FAHRZEUGE 
PKW‘s, Busse, Geländewagen, 
Wohnmobile etc. für Export, 

Zustand egal, zahle Höchstpreise 
Sofort Bargeld, bitte alles 

anbieten, jederzeit erreichbar. 

0151/ 7187 2306
06258/5089921
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Wohnmobile etc. für Export,  

Zustand egal, zahle Höchstpreise 
Sofort Bargeld, bitte alles  

anbieten, jederzeit erreichbar. 

0151/ 7187 2306
06258/5089921

Wir verkaufen Ihre Immobilie
zum besten Preis.

Bitte rufen Sie uns an. 
IMMO-UMMINGER

Telefon: 0 61 51 /9 51 07 91

www.pflegedienst-hessen-sued.de

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an:
Pflegedienst Hessen-Süd Janssen GmbH   Eschollbrücker Str. 26   64295 Darmstadt

gerne per Mail an: info@pflegedienst-hessen-sued.de

Wir suchen: 
- Pflegehelfer (m/w)
- Hauswirtschaftliche Mitarbeiter (m/w)

Teilzeit oder auf 450€ Basis
Gerne auch Wiedereinsteiger

Wir bieten:
- ein starkes, engagiertes Team
- vertrauensvolles Miteinander
- unbefristete Verträge
- umfassende Einarbeitung

und Fortbildung

Seit 1996

Komm in unser Team!
Wir suchen jeweils eine/n

Pflegefachkraft*
Pflegehilfskraft*
Ergotherapeut*
* Eignung entscheidend,
Geschlecht unerheblich.
Sehr gute Konditionen!

Seniorenheim Haus Sonnenhügel 
64397 Modautal-Hoxhohl 

Tel. (0 61 67) 91 33 - 0 
info@haussonnenhuegel.de

Modellkunden für kosmetische 
Gesichtbehandlungen zu  
Sonderpreisen in DA gesucht. 
Kosmetikschule Jäger 
Tel. DA-9577344

PRO-NATUR GARTEN- 
UND LANDSCHAFTSBAU

... alles im grünen Bereich
Spezialfällungen, Entsorgung, Hecken- und Ge-
hölzschnitte, Zaun-, Rasen- (Rollrasen), und 
Teichbau, Natursteinarbeiten, Erd-, Wege-, und 
Pflasterarbeiten, Winter- und Hausmeisterdienste
Anfahrt u. Beratung kostenlos 

Inhaber Murat Aksoy
) 0163-2855212 oder

06150-83190
* info@pro-natur.net

Modellkunden für 
medizinische Fußpfl ege zu 
Sonderpreisen in DA gesucht.
Kosmetikschule Jäger 
Tel. DA-9577344

Büro: Siemensstraße 6 • 64289 Darmstadt 
Tel.: 0 6151 -  8 70 66 30 • Fax: 0 6151 -  8 00 98 89

Liebevolle und fachgerechte Betreuung in Ihrer vertrauten Umgebung.

Unser Team bietet Ihnen:
• Grund- und Behandlungspflege
• Verhinderungspflege
• Beratungsbesuche
• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Entlastungspflege für

125,- Euro/monatlich

Ackerland zu kaufen oder 
pachten gesucht. 
Bauer Lipp  06150/13030 
oder Mobil 0174/8111132

Fenster + Dachfenster + Reparaturen
Muhn-Bauteile

 06150-14151  muhn.de

Trapezbleche 1. Wahl + Sonder-
posten aus eigener Produktion,
TOP-Preise, cm-genau, 98646
Eishausen, Straße in der Neu-
stadt 107, bundesweite Liefe-
rung!   03685 - 409140,
5% Online-Rabatt sicher.
www.dachbleche24.de

Wir kaufen Wohnmobile + Wohn-
wagen,   03944 - 36160,
www.wm-aw.de Fa.

Suche antike Möbel, Gemälde,
Uhren, Silber, Militaria, Bücher,
Krüge, Fotoapparate   06108 -
9154213

Nette deutschspr. Frau möchte ältere
oder behinderte Personen rund um die
Uhr betreuen   06053-8099809

Nebenbeschäftigung als Zeitungs-
zusteller für Jugendliche ab 13 
Jahren am Wohnort. Bei Interesse 
melden: 06104-49700

Haushaltsauflösungen, Kleinum-
züge, Umzüge, Lasttaxi, Sperrmüll,
Renovierungen zum günstigen
Preis  06150-590216 o. 0171-
3146823

Frau Milli kauft: Pelze, Nerze aller
Art, Kleidung, Schreib- und Näh-
maschinen, Bilder, Porzellan, Blei-
kristall, Uhren, Teppiche, Brücken,
Krüge, Münzen, Bernstein, Silber
aller Art, Silberbesteck, Alt- und
Bruchgold, Zahngold, Gold-
schmuck, Modeschmuck, Leder-
und Krokotaschen, Antiquitäten,
Messing, Gardinen, Möbel, Schall-
platten, Orden, Ferngläser, Pup-
pen, Briefmarken. Kompl. Nachläs-
se aus Haushaltsauflösungen. Kos-
tenlose Beratung u. Wertschät-
zung. Zahle bar vor Ort. Täglich:
7.30 - 21 Uhr, auch am Wochenen-
de.  069 - 59772692

VW T6 Multivan 2.0 TDI Trendli-
ne Bj. 2016, Ad Blue voll - 1x gra-
tis Füllung dazu, EZ 04/2016,
TÜV 05/23, 96.000km, 110kW/
150PS, Oryxweiß, 7 Sitze (2 x
drehbar vorne), Checkheft ge-
führt, PDC-Hi./Vo., 6 Gang
Hands., EUR6, Navi, Alu, Win-
terr., SHZ, Standheiz., AHK, Kli-
ma, unfallfrei, GuteNachtPaket,
Fahrradträger, Kühlbox, VB
39.500€, Standort 56368 Katze-
nelnbogen,   0172/6182182

Seit 13 Jahren ist der Olymp 
Store im Loop5 der Ansprech-
partner, wenn es um trendige 
Männermode geht. Olymp ist 
eine deutsche Menswear 
Marke und bekannt für Mode 
für den Business- und Frei-
zeitbereich. Ob bügelfreie 
Businesshemden,Poloshirts, 
T-Shirts oder Pullover – wer
sich einkleiden möchte, � n-
det hier eine große Auswahl
an Oberbekleidung. Ergänzt
wird das Sortiment durch
Gürtel, Socken, Unterwäsche, 
Krawatten, Fliegen und Ho-
senträger sowie Basicartikel
in Form weißer, blauer oder
leicht gemusterter Hemden
und Shirts. Diese Waren wer-
den alle zwei Tage neu gelie-
fert, wie Geschäftsführer
Andreas Wittenberg sagt.
„Zusätzlich bekommen wir
alle vier bis sechs Wochen
neue modische Artikel.“

Wittenberg und seine Familie 
führen den Olymp Store mit der 
AWB Stores 4 Fashion GmbH als 
selbständige Franchise Partner 
seit Beginn an – und das sehr 
erfolgreich. „Unser Team steht 
für eine gute und faire Bera-
tung. Unsere Kunden werden 
immer ausgemessen, um den 
richtigen Fit auszuwählen und 
können dann ihre Wunschhem-
den anprobieren“, erklärt der 
Geschäftsführer. Zur Beratung 

im Store gehöre selbstverständ-
lich auch stets die Empfehlung, 
was dem Mann gut stehe und 
am besten zu seinem Out� t 
passe. „Wir haben mit unseren 
Kunden viel Spaß bei der Bera-
tung und sind gerne im Ge-
schäft“, resümiert er. Groß ge-
schrieben wird bei der Marke 
Olymp das Thema Nachhaltig-
keit, wie der Geschäftsführer 
berichtet. So hätten die meisten 
der geführten Artikel das Label 
„Green Choice“. Die anspruchs-

volle Strategie dahinter beruhe 
auf zwei Säulen: dem Einsatz 
nachhaltiger Materialien sowie 
einer umweltfreundlichen Her-
stellung. „Olymp Produkte sind 
Ausdruck höchster Qualität so-
wie verantwortungsvollen Han-
delns. Mit unserem Nachhaltig-
keits-Label machen wir diese 
Haltung sichtbar und schaffen 
Werte für Mensch und Um-
welt.“
Preislich bewegen sich die Wa-
ren der Marke Olymp in einem 

erschwinglichen Rahmen: T-
Shirts � nden Kunden etwa ab 
19,95 Euro, bügelfreie Hemden 
sind ab 59,95 Euro im Angebot. 
Und man darf sich auf Neues 
freuen, denn kürzlich sind im 
Olymp Store laut Andreas Wit-
tenberg schon die ersten Hem-
den und Pullover aus der neuen 
Herbstkollektion 2022 einge-
troffen. Generell gebe es alle 
Hemden immer in vier verschie-
denen Schnitten, den soge-
nannten Fits, dem Comfort Fit, 
Modern Fit, Body Fit, und Super 
Slim. „Auf diese Weise � nden 
wir für jeden Mann ganz be-
stimmt das passende Hemd“, 
verspricht er. Das Team im Store 
ist allerdings derzeit nicht ganz 
vollständig: „Wir sind auf der 
Suche nach einer Teilzeitkraft, 
die unseren Familiengeführten 
Store mit zirka 120 Stunden im 
Monat tatkräftig unterstützt“, 
erklärt Wittenberg. Derzeit be-
stehe das Team aus der Store-
managerin und einer Teilzeit-
kraft, die sich beide über einen 
neue/n Kollegen*in freuen wür-
den. Wer Interesse hat, kann 
seine Bewerbung per E-mail an 
awb@stores4fashion.de schi-
cken. (PR/Foto: Loop5)

Kontakt
Olymp Store
Loop5
Gutenbergstraße 5, 
64331 Weiterstadt

Passende Mode für ihn
Im Olymp Store gibt es alles, was der modische Mann sucht

FBT-Niedernhausen 1,5 ZW; 55
qm, EBK, ZH, DU/WC, KM
€370+Nk+KT  06166/8575

40-jährige Pflegehelferin aus Un-
garn sucht neue Betreuungsstel-
le in Privathaushalt! Ich betreue
seit vielen Jahren ältere Menschen
daheim. Weder trinke ich Alkohol,
noch rauche ich Zigaretten. Nur
langfristig! Bitte nur seriöse Anfra-
gen!  0621 - 18060334, 01579 -
2452024

Ankauf von:
Pelzen, Alt.- u. Bruchgold, Zahn-
gold, Goldschmuck, Münzen,
Perrücken, Puppen, Leder- und
Krokotaschen, Figuren, Eisen-
bahnen, Ferngläser, Bleikristalle,
Bilder, Zinn, Modeschmuck, Sil-
berbesteck, Bernsteinschmuck,
Krüge, Teppiche, Porzellan,
Schallplatten, Nähmaschine, Bü-
cher, Uhren, Möbel, Gardinen,
auch Haushaltsauflösungen, kos-
tenlose Beratung u. Anfahrt so-
wie Werteinschätzung. Zahle ab-
solute Höchstpreise, 100% seri-
ös u. diskret, Barabwicklung vor
Ort von Mo.-So. 8.00-20.00 Uhr
 06104/9879935

anzeigen@
combi-medien.de

Da wir Ihre Bewerbungsunterlagen nicht zurücksenden, schicken Sie uns bitte keine Originale. 
Mit Zusendung Ihrer Bewerbung verzichten Sie auf die Rückgabe Ihrer Unterlagen.

Gutenbergstraße 1 · 63571 Gelnhausen
Telefon (06051)833104 · Telefax (06051)833120

E-Mail: Personal@gnz.de · Internet: www.dpn-media.de

Wir suchen
zur sofortigen Einstellung einen zuverlässigen, einsatzfreudigen und 
selbstständigen

Medientechnologen Druck
(m/w/d), Zeitungsdruck
Ihre Aufgaben:
• Selbstständiges Rüsten der Maschine
• Druckvorbereitung
• Überwachung des Fortdrucks
• Reinigung und Pflege der Maschine

Ihr Profil:
• Eine abgeschlossene Ausbildung als Drucker
• Mehrjährige Erfahrung, idealerweise in der Zeitungsbranche
• Ausgeprägtes technisches Verständnis
• Farbsicherheit und hohes Qualitätsbewusstsein
• Kenntnisse in aktueller Leitstandtechnik
• Idealerweise Vorkenntnisse an einer KBA Commander CL
• Flexibilität und körperliche Belastbarkeit
• Bereitschaft zum Schichtdienst, auch am Wochenende

Wir bieten:
• Eine umfassende Einarbeitung durch erfahrene Kollegen
• Eigenverantwortliches Arbeiten mit abwechslungsreichen Aufgaben
• Flache Hierarchien mit kurzen und transparenten Entscheidungswegen
• Die Arbeit in einem hoch motivierten und dynamischen Team in einem

technisch interessanten Umfeld
• Attraktive Benefits (z. B. Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Al-

tersversorgung, Angebote im Gesundheitsmanagement, kostenlose
Parkplätze, JobRad)

• Gute Verkehrsanbindung an die A66
• Prämiensysteme

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann würden wir Sie gerne kennen-
lernen. Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
unter dem Stichwort „Medientechnologe Druck“ direkt an unsere 
Personalabteilung.



8. Oktober 2022

W W W . A U T O H A U S I S E R . D E 06158 822450

– Anzeige –
K O M P E T E N T  •  F R E U N D L I C H  •  Z U V E R L Ä S S I G

 G E B R A U C H T W A G E N M A R K T  B E I  I S E R
Mehr als 120 Gebrauchtwagen warten auf Sie!

DAS TIPPSPIEL FINDEN SIE IM INNENTEIL!

Besuchen Sie auch 
unsere Website

Audi A5 1.8 TFSI Sportback
Kilometerstand 130.000 km
Erstzulassung  23.03.2012
Leistung  125 kW/ 170 PS
Farbe  Phantomschwarz
Getriebe  Handschaltung
Kraftstoffart  Benzin

Preis 14.990,-€

Ausstattung:
• Klimaautomatik • Bordcomputer • Navigationssystem • Perlmutt
• Lichtsensor • Tempomat • Sitzheizung • Regensensor • 6 Gänge
• Alcantara/Leder • Bremsassisten • Einparkhilfe vorn + hinten

MINI Cooper Cabrio 1.6
Kilometerstand 78.225 km
Erstzulassung  16.03.2015
Leistung  90 kW/ 122 PS
Farbe  Midnight Black
Getriebe  Handschaltung
Kraftstoffart  Benzin

Preis 14.990,-€

Ausstattung:
• Panoramadach elektr. • Klimaautomatik • Navigationssystem
• Sitzheizung • Bordcomputer • Einparkhilfe hinten • Tempomat
• Leichtmetallfelgen • MP3 Radio • Lichtsensor • Sportfahrwerk

Lilien-Bilder 
gibt es auf 
unserer Website in
der Autohaus Iser-Lilien-Galerie!
www.gerauer-rundblick.de

Auch per WhatsApp:

0176  58 11 53 24

Kia ceed Sportswagon 1.6 PHEV Hyundai i30cw 1.4 T-GDI
Kilometerstand 43.614 km
Erstzulassung  12.08.2019
Leistung  103 kW/ 140 PS
Farbe  Polar White
Getriebe  Automatik
Kraftstoffart  Benzin

Preis 23.490,- €

Ausstattung:
• Panoramadach elektr. • Lichtsensor • 2-Zonen-Klimaautomatik
• Navigationssystem • Notrufsystem • Sitzheizung • Bordcomputer
• Verkehrszeichenerkennung • aktiver Totwinkelassistent • MP3/DAB

Dacia Duster 1.3 TCe Adventure
Kilometerstand 43.850 km
Erstzulassung  07.08.2019
Leistung  110 kW/ 150 PS
Farbe  Fusion-Rot
Getriebe  Handschaltung
Kraftstoffart  Benzin

Preis 19.990,-€

Ausstattung:
• Klimaautomatik • Bordcomputer • Navigationssystem • MP3/DAB
• Lichtsensor • Tempomat • Sitzheizung • Einparkhilfe vorn + hinten
• Allrad •Leichtmetallfelgen • Keyless-Start/Entry • Sportlenkrad

BMW 320 Ci Cabrio
Kilometerstand 21.405 km
Erstzulassung  29.05.2002
Leistung  125 kW/ 170 PS
Farbe  Black Sapphire
Getriebe  Automatik
Kraftstoffart  Benzin

Preis 19.990,- €

Ausstattung:
• Lichtsensor • Klimaautomatik • Sitzheizung • Bordcomputer • ESP
• Einparkhilfe hinten • Tempomat • Sportfahrwerk  • Tiptronic • ABS
• Sportsitze • CD-Wechsler • Leichtmetallfelgen • Traktionskontrolle

Der neue
Kia Sportage.
Inspiriert dich immer wieder.

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung.

Lass aus Inspirationen neue Möglichkeiten werden.
Entdecke mit dem neuen Kia Sportage eine vielfäl­
tige Auswahl an Motorisierungen - vom effizienten
Verbrenner bis hin zum zukunftsweisenden alterna­
tiven Antrieb. Erlebe den neuen Kia Sportage jetzt
bei einer Probefahrt.

Kraftstoffverbrauch Kia Sportage 1.6 T-GDI Edition
7 (Super, 6-Gang-Schaltgetriebe), 110 kW (150 PS),
in l/100 km: innerorts 7,8; außerorts 5,5; kombiniert
6,3. CO2-Emission: kombiniert 144 g/km. Effizienz­
klasse: B.1

Autohaus Iser Riedstadt GmbH
Griesheimer Straße 33 | 64560 Riedstadt
Tel.: 06158 / 822450 | Fax: 06158 / 8224550
www.kia-riedstadt-iser.de

1 Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind
nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichs­
zwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Kilometerstand 9.987 km
Erstzulassung  04.08.2021
Leistung  77 kW/ 105 PS
Farbe  Deluxeweiss
Getriebe  Automatik
Kraftstoffart  Benzin

Preis 32.990,- €

Ausstattung:
• Panoramadach elektr. • 2-Zonen-Klimaautomatik • Lichtsensor
• Navigationssystem • Bordcomputer • Notrufsystem • MP3/DAB
• Einparkhilfe vorn + hinten • Elektr. Heckklappe • Tiptronic • ASB

 I S E R  R I E D S T A D T  A K T U E L L

Die Faustformel von Oktober bis Ostern (O bis O) 
ist ein grober Hinweis, wann es sich empfiehlt, mit 
Winterreifen zu fahren. Dies hat rechtlich jedoch 
keine Relevanz. Eine generelle Winterreifenpflicht 
gibt es in Deutschland nicht, stattdessen eine 
situative. 
Das heißt, dass man bei winterlichen 
Straßenverhältnissen, also bei Glatteis, 
Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte, 
nur mit Winterreifen fahren darf. Die situative 
Winterreifenpflicht gilt als erfüllt, wenn auf 
allen Radpositionen, also auf allen vier Rädern, 
Winterreifen montiert sind.
Aktuelle Winterreifen erkennt man am Alpine-
Symbol, einem Bergpiktogramm mit Schneeflocke. 
Zusätzlich gelten bis zum 30. September 2024 
Reifen mit M+S Kennzeichnung als wintertauglich, 

wenn sie bis zum 31. Dezember 2017 hergestellt 
worden sind. Ganzjahresreifen sind im rechtlichen 
Sinn Winterreifen, wenn sie das "Alpine"-Symbol 
oder die M+S-Kennzeichnung haben. Der Verstoß 
wird für den Fahrer mit einem Bußgeld in Höhe von 
60 Euro geahndet, werden andere behindert 80 
Euro. Außerdem gibt es einen Punkt in Flensburg. 
Dem Halter drohen 75 Euro und ebenfalls ein 
Punkt. 
Wer mit Sommerreifen bei Schnee und Eis einen 
Unfall verursacht, dem können wegen grober 
Fahrlässigkeit Leistungen in der Kaskoversicherung 
gekürzt werden. Auch kann es bei einem 
unverschuldeten Unfall mit der gegnerischen Kfz-
Haftpflichtversicherung Probleme geben, weil, je 
nach Einzelfall, ein Mitverschulden angerechnet 
wird.  (as/ADAC)

Winterreifen – Von Oktober bis Ostern
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